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 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
 Bayernwerk Netz GmbH 

 Bund Naturschutz 
 Deutsche Bahn 

 Deutsche Telekom Technik GmbH 

 Freiwillige Feuerwehr Amberg 
 Gewerbebau Amberg, jetzige Wirtschaftsförderungsgesellschaft Amberg mbH 

 Industrie- und Handelskammer Regensburg 
 LBV Kreisgruppenvorsitz Amberg-Sulzbach 

 PLEdoc GmbH 
 Polizeiinspektion Amberg 

 Regierung der Oberpfalz 
 Regionaler Planungsverband 

 Solarenergie Förderverein 
 Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach 

 Stadt Amberg Referat 2 - Referat für Finanzen, Wirtschaft und  

Europaangelegenheiten 
 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz/Bodenschutz 

 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.27 Abfallentsorgung 
 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht 

 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz 
 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.01 Klimaschutzbeauftragte 

 Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.4 Straßenverkehrsamt 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.13 Grünplanung und Landespflege 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.22 Denkmalpflege, Förderwesen 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.4 Tiefbauamt 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.5 Bauverwaltung 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.51 Geschäftsstelle des Umlegungsausschuss 
 Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 

 Teilnehmergemeinschaft Karmensölden 
 Wasserwirtschaftsamt Weiden 

 Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach 

 Deutsche Flugsicherung 
 Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.21 Bauordnung 

 Bayerischer Bauernverband 
 Die Stadtheimatpflegerin 

 Stadt Amberg Referat 4 - Referat für Jugend, Senioren und Soziales 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.23 Stadtentwicklung, Smart City 

 Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 

 Deutsche Post, CSG GmbH 
 Gewerbeaufsichtsamt 

 Luftamt Nordbayern 
 Stadt Amberg Referat 4 - Amt 4.01 Inklusionsbeauftragter 

 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.01 Stabstelle Mobilität, Verkehr 
 Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.02 Flächennutzungsplan 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
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Hinweis: Der Bürger 1 ist nicht für FlSt. 1207 der Gemarkung Karmensölden 
dinglicher Vorkaufsberechtigter, sondern für das im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanentwurf liegende FlSt. 1202 der Gemarkung Karmensölden.  
 
Zu 1:  
Hinsichtlich der Einwendungen zum Umlegungsverfahren werden gegenüber 
der Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung keine zusätzlichen Sachverhal-
te vorgetragen. Es wird auf die Abwägungsvorschläge vom 21.09.2022 zu die-
ser Stellungnahme auf Seite 6 verwiesen. Ergänzend ist noch anzumerken ist, 
dass die Verteilung vorrangig durch Flächenrückgabe erfolgen soll, soweit dies 
auf Grund der eingeworfenen Grundstückszuschnitte machbar ist.  
 
Vom Liegenschaftsamt wurde mitgeteilt, dass am 16.04.2019 ein Anruf bei 
dem Eigentümer erfolgte mit der Anfrage zum freihändigen Erwerb seines 
Grundstückes durch die Stadt Amberg. Der Eigentümer lehnte das Kaufange-
bot ab (Telefonnotiz des Liegenschaftsamtes).  
 
 

Bürger 1 — Stellungnahme vom 17.11.2022  | Seite 1 von 3 
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Zu 2: 
Hinsichtlich der Einwendungen zur Planungskonzeption im Allgemeinen wer-
den gegenüber der Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung keine zusätzli-
chen Sachverhalte vorgetragen. Es wird auf die Abwägungsvorschläge vom 
21.09.2022 zu dieser Stellungnahme auf Seite 6 und 7 verwiesen.  
 
Zur Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm für die Lärmimmissionen auf die 
angrenzenden Wohnbebauungen wurde auf der Grundlage des geänderten 
Bebauungsplanentwurfes das Lärmgutachten hinsichtlich Gewerbe- und Ver-
kehrslärm überarbeitet (Fortschreibung zum Planentwurf zum Juli 2022) und 
die erforderlichen Festsetzungen zur Einhaltung der Richtwerte im Bebau-
ungsplanentwurf übernommen.  
 
Zur Auslegung der schalltechnischen Untersuchungen: 
Nach § 3 Abs. 2 BauGB sind nach der Einschätzung der Gemeinden wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogene Stellungahmen, dazu können 
auch Gutachten zählen, öffentlich mit auszulegen. Unter Berücksichtigung 
dieses Normzwecks und des im Gesetz ausdrücklich eingeräumten gemeindli-
chen Einschätzungsspielraums hinsichtlich der Auslegung wesentlicher um-
weltbezogener Stellungnahmen dürfte es genügen, wenn in einem ausgeleg-
ten Entwurf des Umweltberichts alle wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen bereits eingearbeitet und der Öffentlichkeit 
dadurch in zusammengefasster Form zugänglich sind. Dies ist hier der Fall und 
erfolgte im Umweltbericht in Kapitel 2.7. Mensch und seine Gesundheit. Das 
gesamte Gutachten konnte und kann im Stadtplanungsamt eingesehen wer-
den. 
In den Beschlussvorlagen zu den Bebauungsplanverfahren erfolgen zu den 
erstellten Gutachten, auch zu nicht umweltrelevanten, zur übersichtlichen In-
formation ein Auszug mit zusammenfassender Darstellung des Inhalts. Dies 
erfolgte in der vorhergehenden Beschlussvorlage in der Anlage 7 -Auszug aus 
der Verkehrsprognose Speckmannshofer Straße zum überarbeiteten Bebau-
ungsplanentwurf und in der Anlage 8 -Auszug aus den schalltechnischen Un-
tersuchungen zum überarbeiteten Bebauungsplanentwurf. 
 

Bürger 1 — Stellungnahme vom 17.11.2022  | Seite 2 von 3 
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In einem Gewerbegebiet ist entsprechend der Richtlinien nicht zwingend die 
Bereitstellung von öffentlichen Stellplätzen gefordert. Die Stadt Amberg 
möchte aber zumindest im großflächigen Gewerbegebietsbereich südlich der 
Entwässerungsmulde Stellplätze anbieten. Dafür bietet sich eine Anordnung 
von drei Stellplätzen längs der Fahrbahn in einer Breite von 2,25 m an, unter-
brochen durch Abschnitte mit Straßenbegleitgrün. In diesen Grünflächen er-
folgen die Pflanzungen der Straßenbäume entlang der großen Ringerschlie-
ßung mit Fortführung zur Fuggerstraße. Um eine Flexibilität für die späteren 
Grundstückszufahrten zu gewährleisten, sind die Parkstände  und der festge-
setzten Straßenbäume hinsichtlich der Lage nicht bindend.  
Entlang der Verbindungsstraße unter der 110-kV-Leitung ist südlich des Kreis-
verkehrs auf einem durchgehenden 3 m breiten Streifen ein Stellplatzangebot 
für Lastkraftwagen und Transporter festgesetzt, welches auch vom PKW ge-
nutzt werden kann.  
Auf Grund der starken Neigung der Erschließungsstraße südlich der Speck-

mannshofer Straße bis zum Kreisverkehr von bis 6 % und der kleiteiligen Ge-

werbenutzung im Bereich der Stichstraße wird in diesen Straßenabschnitten 

die Anlage von Stellplätzen aus technischen und aus Gründen der Verkehrssi-

cherheit als problematisch beurteilt und wegen der Kleinflächigkeit kein Be-

darf gesehen. Letztgenanntes trifft auch auf die kleineren Gewerbeparzellen 

nördlich der Speckmannshofer Straße zu. Die Erschießungsanlagen sind hier 

aus wirtschaftlichen Gründen auf das notwendige beschränkt.  

Bürger 1 — Stellungnahme vom 17.11.2022  | Seite 3 von 3 



    

ö
ff

e
n

tl
ic

h
e 

A
u

sl
eg

u
n

g
 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 149 „Gewerbegebiet West II“ 
Vorlage 005/0029/2023 Anlage 9,  Seite 6 
 

 

 

A
b

w
äg

u
n

g
sv

o
rs

ch
lä

g
e 

d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g

 

Ö
F 

Zu 1: 
Die Person ist Eigentümer einer Fläche im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nentwurfes nördlich der Speckmannshofer Straße. 
Es soll zur Erschließung und Neugestaltung des Gewerbebiet West II ein Umle-
gungsverfahren nach den § 45 ff. BauGB durchgeführt werden. Zweck der 
Umlegung ist die Neuordnung der Grundstücke nach Lage, Form und Größe 
für die bauliche und sonstige Nutzung. So können u.a. die Grundstücke nörd-
lich der Speckmannshofer Straße mit unterschiedlichen privaten Eigentümern 
zur Verwirklichung des Bebauungsplans neu geordnet werden. Versuche zum 
freihändigen Erwerb der Grundstücke durch die Stadt Amberg waren nicht 
erfolgreich. 
 
Beim Umlegungsverfahren werden die eingebrachten Grundstücke bewertet. 
Abgezogen werden Erschließungsflächen, Flächen für Regenrückhaltungen 
und naturschutzfachliche Ausgleichsflächen. Der Verteilung erfolgt dann 
durch Flächenrückgabe oder Geldleistung nach pflichtgemäßen Ermessen un-
ter gerechter Abwägung der Interessen der Beteiligten. 
 

Zu2:  
An der Ausweisung der Gewerbegebietsflächen nördlich der Speckmannshofer 

Straße wir aus Gründen des Bedarfs an zukünftigen Gewerbegrundstücken 

festgehalten.  In der Begründung zur 139. Flächennutzungs– und Landschafts-

planänderung wird mit Hilfe einer Trendfortschreibung der Flächenbedarf an 

zukünftigen Gewerbeflächen für die Stadt Amberg hochgerechnet. Dabei wur-

de ein Zeitraum von sieben Jahren (01/2015-12/2021) herangezogen. Nach 

Abzug  einer Flächeneinsparung durch das beschlossene Konzept zum nach-

haltigen Bauen und einem Aufschlag wegen geringerer Flächenverfügbarkeit 

auf privaten Flächen werden zukünftig noch bis zu ca. 35,6 ha über die Erwei-

terung des IG Nord und die Ausweisungen der Gewerbegebiete B 85/AM 30 

und West II hinaus benötigt. Auf die Ausführungen der Begründungen zum 

Bebauungsplan (2. Ziele und Zwecke der Planung) und zur Flächennutzungs– 

und Landschaftsplanänderung (4.Bedarfsberechnung) wird verwiesen. 

Bürger 1 — Stellungnahme vom 25.06.2021  | Seite 1 von 2 
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Die Splittersiedlung ist im Bebauungsplan einbezogen mit einer Mischgebiets-
nutzung (MI), welche zukünftig neben der überwiegend bestehenden Wohn-
nutzung auch gewerbliche Nutzungen zulässt.  
Der neu auszuweisende Bereich zwischen MI und dem Dorfgebiet Speck-
mannshof wird neben dem Bedarf an Gewerbeflächen auch aus Gründen einer 
noch weitergehenden Nutzungseinschränkung der Betriebe hinsichtlich der 
Lärmemissionen nicht als MI festgesetzt. Auf Grund der umgrenzenden Ge-
werbestandorte (Gewerbegebiet West, Autohaus Fischer) und die anliegenden 
Wohnstandorte sind die zulässigen Emissionsrechte auf den Gewerbeflächen 
gering. Eine Zulassung von Wohnnutzungen bei Ausweisung eines MI würde 
eine weitere Einschränkung der Gewerbebetriebe bedeuten. Dies würde im 
Bereich der Speckmannshofer Straße zu so geringen immissionswirksamen 
flächenbezogenen Schallleistungspegeln zur Nachtzeit führen, dass die Aus-
weisung von Gewerbegrundstücken entsprechend § 8 BauNVO nicht mehr zu 
rechtfertigen wäre. Aus demselben Grund sind Wohnungen für Aufsicht– und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauN-
VO nicht zugelassen.  
Zur Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm für die Lärmimmissionen auf die 
angrenzenden Wohnbebauungen wurde auf der Grundlage des geänderten 
Bebauungsplanentwurfes das Lärmgutachten überarbeitet und die erforderli-
chen Festsetzungen zur Einhaltung der Richtwerte im Bebauungsplanentwurf 
übernommen. Diese sind später bei der Baugenehmigung der Vorhaben nach-
zuweisen.  
 
Zu 3: 
Die geänderte Planung sieht keinen Lärmschutzwall mehr vor. 

Bürger 1 — Stellungnahme vom 25.06.2021  | Seite 2 von 2 
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Bürger 2 — Stellungnahme vom 28.06.2021  | Seite 1 von 2 

Zu unzureichender Sichtschutz: 
Für die Eingrünungsflächen sind dicht bepflanzte Hecken mit Baum– und 
Straucharten vorgesehen mit einer Wuchshöhe im Endstadium von 15 m –20 
m.  Nördlich der Speckmannshofer Straße verläuft die geplante Hecke zur Ort-
schaft Speckmannshof teilweise unter der 110-kV-Leitung. Hier hat die Pflan-
zung und Pflege in Abstimmung mit Bayernwerk Netz zu erfolgen. Der Ab-
stand zu den Stromseilen ist ausreichend für eine niedrigwachsende Hecke 
bzw. ist im zeitlichen Turnus eine Rücknahme höherer Sträucher erforderlich.  
 
Zu unzureichender Lärmschutz 
Zur Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm für die Lärmimmissionen auf die 
angrenzenden Wohnbebauungen wurde auf der Grundlage des geänderten 
Bebauungsplanentwurfes das Lärmgutachten überarbeitet und die erforderli-
chen Festsetzungen zur Einhaltung der Richtwerte im Bebauungsplanentwurf 
übernommen. Diese sind später bei der Baugenehmigung der Vorhaben nach-
zuweisen. Ein ausreihender Lärmschutz für die benachbarten Wohnnutzungen 
ist demnach auch ohne Anlage eines Lärmschutzwalles gewährleitet. 
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Bürger 2 — Stellungnahme vom 28.06.2021  | Seite 2 von 2 

Zu gravierende Beeinträchtigung des Schulweges 
Der Knotenpunktausbau an der Speckmannshofer Straße erfolgt richtlinien-
konform. Die erforderlichen Sichtdreiecke sind eingehalten. Zudem ist die 
Kreuzung übersichtlich und einsehbar. Die Verkehrsbelastung in und aus dem 
Gewerbebiet wird keine übermäßig hohe Frequenz erreichen, da es sich um 
eine Gewerbenutzung mit Ausschluss von hochfrequentierten Einzelhandels-
betrieben handelt. Auszugehen ist zudem nur von einem Quell– und Zielver-
kehr in und aus dem Gewerbegebiet West.  
Auch die Einmündung der neuen Erschließungsstraße in die Fuggerstraße hält 
die erforderlichen Sichtdreiecke ein und es behindern keine direkt angrenzen-
den Gebäude die weitere Sicht. Zudem kann durch die beidseitig geführten 
Geh– und Radwege entlang der Erschließungsstraße in den bestehenden Geh– 
und Radweg an der Fuggerstraße eingefahren werden und auch umgekehrt.  
Als Fazit kann angeführt werden, dass keine erhöhte Gefährdung für Fußgän-
ger und Radfahrer besteht. 
 
Zu übermäßige Verkehrsbelastung der Kreuzung B 85/Speckmannshofer Stra-

ße 

Von staatlichen Bauamt wurde am 15.03.2022 eine Verkehrserhebung für die 

Knotenpunkte Speckmannshofer Straße/B 85/Katharinenfriedhofstraße und 

Speckmannshofer Straße/Fuggerstraße durchgeführt. Auf Grundlage dieser 

Daten und dem überarbeiteten Bebauungsplanentwurf ist eine Verkehrsprog-

nose erstellt worden. Sie beinhaltet eine Neuverkehrsberechnung der geplan-

ten Gewerbeflächen und die Herleitung der Verkehrsprognose sowie die Ab-

leitung von Spitzenstundenbelastungen für die beiden Knotenpunkte. 

Basierend auf den Ergebnissen der Verkehrserhebung und der Verkehrsprog-

nose wurde vom staatlichen Bauamt eine Leistungsfähigkeitsbeurteilung der 

o. g. signalisierten Knotenpunkte durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf den 

Seiten 66 und 67 dargelegt. Es wird darauf verwiesen. 
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Zu 1: Ortsrandeingrünung Gewerbegebiet West  
Die im bestehenden Bebauungsplan festgesetzte Eingrünung wurde nicht ver-
wirklicht. Es haben sich keine landschaftsökologisch wertvollen Biotopstrukturen 
auf diesen Flächen entwickelt.  
Die Planungskonzeption der Gewerbegebietserweiterung sieht im Westen die 
Eingrünung des gesamten Gewerbegebietes West vor. Die damals vorgesehen 
Eingrünungsflächen sind nun als Gewerbeflächen vorgesehen, da die damalige 
Funktion einer Eingrünung zur freien Landschaft obsolet geworden ist und es 
einen hohen Bedarf an Gewerbeflächen für die Stadt Amberg gibt (siehe Begrü-
nung zur 139. Änderung des Flächennutzungs– und Landschaftsplans). Die ent-
lang des Geltungsbereiches der Gewerbegebietserweiterung verlaufenden Grün-
flächen sind—anders als beim bestehenden Bebauungsplan— nach heutigen 
Recht naturschutzfachliche Ausgleichsflächen und den Eingriffen in Natur, Land-
schaft und Boden, welche durch das neue Gewerbebiet verursacht werden, 
rechtlich zugeordnet  (Festsetzung Nr. 12.10). Diese Flächen werden als Öko-
kontoflächen der Stadt Amberg geführt und dem Landesamt für Umweltschutz 
als Ausgleichsflächen gemeldet. Die Anlage erfolgt im Zuge der  baulichen Er-
stellung des Gewerbegebietes.  
 
Zu 2: Verbindungsstraße zwischen Speckmannshof und Lengenloh 
Bei der Straße zwischen Speckmannshof und Lengenloh handelt es sich um eine 
nach dem Bayerischen Straßen– und Wegegesetz klassifizierte Gemeindeverbin-
dungsstraße (GVS). Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf sieht nun vor, die 
bestehende GVS zu unterbrechen und umzuleiten. Zukünftig wird die GVS in 
Richtung Speckmannshof auf die Erschließungsstraße des Gewerbegebietes ge-
führt und weitergeleitet bis zur neunen Kreuzung an der Speckmannshofer Stra-
ße. Die bisherige GVS östlich Speckmannshof bleibt als Zufahrt zu den angebun-
denen Baugrundstücken, zur PV-Anlage, für die Landwirtschaft und für Fußgän-
ger und Radfahrer erhalten. Südlich der PV-Anlage ist der Weg als Geh– und 
Radweg vorgesehen mit Anbindung an die beidseits geführten Geh– und Rad-
wege entlang der neuen Erschließungsstraßen. Durch diese Verkehrsplanung 
wird für die Fußgänger und Radfahrer sowohl in Richtung Lengenloh als auch 
innerhalb des Gewerbegebietes einer Gefährdung entgegengewirkt. 

Bürger 3 — Stellungnahme vom 29.06.2021  | Seite 1 von 3 
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Bürger 3 — Stellungnahme vom 29.06.2021  | Seite 2 von 3 

Zu 3: Einmündung Speckmannshofer Straße in das Gewerbegebiet 
Zu a) Der Konterpunktausbau erfolgt richtlinienkonform. Die erforderlichen 
Sichtdreiecke sind eingehalten. Zudem ist die Kreuzung übersichtlich und ein-
sehbar. Die Verkehrsbelastung in und aus dem Gewerbebiet wird keine über-
mäßig hohe Frequenz erreichen, da es sich um eine Gewerbenutzung mit Aus-
schluss von hochfrequentierten Einzelhandelsbetrieben handelt. Auszugehen 
ist zudem nur von einem Quell– und Zielverkehr in und aus dem Gewerbege-
biet West. Es besteht deshalb keine erhöhte Gefährdung für Fußgänger und 
Radfahrer. 
Zu b) Von staatlichen Bauamt wurde am 15.03.2022 eine Verkehrserhebung 

für  die Knotenpunkte Speckmannshofer  Straße/B 85/

Katharinenfriedhofstraße und Speckmannshofer Straße/Fuggerstraße durch-

geführt. Auf Grundlage einer neueren Verkehrszählung und  dem überarbeite-

ten Bebauungsplanentwurf ist eine Verkehrsprognose erstellt worden. Sie be-

inhaltet eine Neuverkehrsberechnung der geplanten Gewerbeflächen und die 

Herleitung der Verkehrsprognose sowie die Ableitung von Spitzenstundenbe-

lastungen für die beiden bestehenden Knotenpunkte. Basierend auf den Er-

gebnissen der Verkehrserhebung und der Verkehrsprognose wurde vom staat-

lichen Bauamt eine Leistungsfähigkeitsbeurteilung der o. g. signalisierten Kno-

tenpunkte durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf den Seiten 66 und 67 darge-

legt. Es wird darauf verwiesen. 

 

Eine Leistungsfähigkeitsüberprüfung des neunen nichtsignalisierten Knoten-
punktes an der Speckmannshofer Straße wird wegen der geringeren Verkehrs-
belastung als nicht erforderlich gesehen. In und aus dem Gewerbebiet wird 
keine übermäßig hohe Frequenz erreicht, da es sich um eine Gewerbenutzung 
mit Ausschluss von hochfrequentierten Einzelhandelsbetrieben handelt. Aus-
zugehen ist zudem nur von einem Quell– und Zielverkehr in und aus dem Ge-
werbegebiet West. Sollte sich wider erwarten ein erhöhtes Verkehrsaufkom-
men entwickeln, ist die Kreuzung so geplant, dass eine spätere Beampelung 
möglich wäre. 
 
 



    

ö
ff

e
n

tl
ic

h
e 

A
u

sl
eg

u
n

g
 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 149 „Gewerbegebiet West II“ 
Vorlage 005/0029/2023 Anlage 9,  Seite 12 
 

 

 

A
b

w
äg

u
n

g
sv

o
rs

ch
lä

g
e 

d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g

 

Ö
F 

Bürger 3 — Stellungnahme vom 29.06.2021  | Seite 3 von 3 

Zu 4: Ausgleichsflächen 
Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des § 1a Abs.3 BauGB können die 
naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen an anderer Stelle als am Ort des Ein-
griffs erfolgen. Voraussetzung ist, dass dies mit einer nachhaltigen städtebau-
lichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege vereinbar ist. Die Stadt Amberg hat von dieser Re-
gelung teilweise gebrauch gemacht. Bei dem vorliegenden Ausgleichsflächen-
konzept sind o. g. Bedingungen eingehalten. Der Teilausgleich vor Ort über-
nimmt u. a. die Funktion der Eingrünung der Gewerbeflächen und es ergeben 
sich durch die linearen Strukturen landschaftsökologische Biotopvernetzungs-
effekte. Die Ausgleichsflächen außerhalb befinden sich im selben Naturraum. 
Der Ausgleich an anderer Stelle lässt sich damit begründen, dass die ge-
wünschte Eingrünungsfunktion des Baugebietes erreicht ist. Eine Einschrän-
kung der Gewerbeflächen zugunsten von zusätzlichen Ausgleichsflächen vor 
Ort wird aus Gründen des Bedarf an Gewerbegrundstücke und der erhöhten 
Grunderwerbskosten nicht verfolgt. 
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Bürger 4 — Stellungnahme vom 30.06.2021  | Seite 1 von 3 

Zu Verkehrszunahme: 

Von staatlichen Bauamt wurde am 15.03.2022 eine Verkehrserhebung für die 

Knotenpunkte Speckmannshofer Straße/B 85/Katharinenfriedhofstraße und 

Speckmannshofer Straße/Fuggerstraße durchgeführt. Auf Grundlage dieser 

Daten und dem überarbeiteten Bebauungsplanentwurf ist eine Verkehrsprog-

nose erstellt worden. Sie beinhaltet eine Neuverkehrsberechnung der geplan-

ten Gewerbeflächen und die Herleitung der Verkehrsprognose sowie die Ab-

leitung von Spitzenstundenbelastungen für die beiden Knotenpunkte. 

Basierend auf den Ergebnissen der Verkehrserhebung und der Verkehrsprog-

nose wurde vom staatlichen Bauamt eine Leistungsfähigkeitsbeurteilung der 

o. g. signalisierten Knotenpunkte durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf den 

Seiten 66 und 67 dargelegt. Es wird darauf verwiesen.  
 

Zu Abzweigung von der Speckmannshofer Straße: 
Der Knotenpunktausbau erfolgt richtlinienkonform. Die erforderlichen Sicht-
dreiecke sind eingehalten. Zudem ist die Kreuzung übersichtlich und einseh-
bar. Die Verkehrsbelastung in und aus dem Gewerbebiet wird keine übermä-
ßig hohe Frequenz erreichen, da es sich um eine Gewerbenutzung mit Aus-
schluss von hochfrequentierten Einzelhandelsbetrieben handelt. Auszugehen 
ist zudem nur von einem Quell– und Zielverkehr in und aus dem Gewerbege-
biet West. Es besteht deshalb keine erhöhte Gefährdung für Fußgänger und 
Radfahrer. 
 
 

Zu Überbauung von Ackerland:  
In der Begründung zur 139. Flächennutzungs– und Landschaftsplanänderung 

wird mit Hilfe einer Trendfortschreibung der Flächenbedarf an zukünftigen Ge-

werbeflächen für die Stadt Amberg hochgerechnet. Dabei wurde ein Zeitraum 

von sieben Jahren (01/2015-12/2021) herangezogen. Nach Abzug  einer Flä-

cheneinsparung durch das beschlossene Konzept zum nachhaltigen Bauen und 

einem Aufschlag wegen geringerer Flächenverfügbarkeit auf privaten Flächen 

werden zukünftig noch bis zu ca. 35,6 ha über die Erweiterung des IG Nord und 

die Ausweisungen der Gewerbegebiete B 85/AM 30 und West II hinaus benö-

tigt. Auf die Ausführungen der Begründung zur Flächennutzungs– und Land-

schaftsplanänderung wird verwiesen. Auf Grund dieses Bedarfes werden den 

Belangen der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Amberg Vorrang vor den 

Belangen der landwirtschaftlichen Nutzung der Acker– und Wiesenflächen ein-

geräumt. 
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Bürger 4 — Stellungnahme vom 30.06.2021  | Seite 2 von 3 

Zu Lärmschutzwall: 
Die geänderte Planung sieht keinen Lärmschutzwall mehr vor. 
 
Zu Gärten Parzelle 46: 
Die seit langem bestehende Splittersiedlung der früheren Gemeinde Kar-
mensölden nördlich der Speckmannshofer Straße ist im Bebauungsplan einbe-
zogen worden mit einer Mischgebietsnutzung. Nördlich des Mischgebietes ist 
aus Gründen des Bedarfs eine Gewerbefläche im Bereich der Gärten  ausge-
wiesen. Dies bezieht sich auf die zukünftige Nutzung bei entsprechender Ver-
kaufsbereitschaft der drei Eigentümer. In die Gartennutzung wird nicht einge-
griffen, da diese eigentumsrechtlichen Bestandsschutz genießt. Die Einhaltung 
der zulässigen Lärmimmissionen nach TA Lärm durch die zukünftige Gewerbe-
nutzung wird durch den maximal zulässigen Lärmausstoß (siehe Festsetzung 
Nr.11) eingehalten. Für die planungsrechtlich zulässige Umnutzung der Gärten 
erfolgt ein naturschutzfachliche Ausgleich auf einer anderen Flächen (siehe 
Festsetzung Nr. 12.10). 
 
Zu Entwässerung des Gebietes: 
Für die Entwässerung des Gebietes zwischen Fiederbaches bis zum Postweiher 
und darüber hinaus ist für das ausgelaufene Wasserrecht zur Einleitung in den 
Fiederbach ein neues Wasserrecht erforderlich. Daneben bedarf es für die Öff-
nung des Postweiheraublaufgraben entlang der west-ost verlaufenden Ent-
wässerungsmulde eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens. Für 
beide Verfahren erfolgte die Planung und Abstimmung mit dem Wasserwirt-
schaftsamt. Durch die, zum Bebauungsplanverfahren parallel geführten, was-
serrechtlichen Verfahren wird die quantitative und qualitative ordnungsgemä-
ße Ableitung des Niederschlagswassers entsprechend den Vorschriften ge-
währleistet. 
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Zu Verzicht auf nächtliche Beleuchtung: 
 
Auf Grund der Siedlungsstruktur des großflächigen Gewerbegebietes mit an-

grenzenden bestehenden Gewerbegebiet im Westen, dem Autohaus im Nord-

osten und der im Westen anschließenden PV-Anlage ist von weniger Insekten-

flug auszugehen als in Baugebieten mit vorhanden Grünstrukturen und an-

grenzenden naturnahen Biotopflächen. Hinsichtlich der nächtlichen Beleuch-

tung ist auf den Baugrundstücken selbst von weniger Auswirkungen auszuge-

hen, da zwischen 22 und 6 Uhr für Werbeanlagen Beleuchtung aller Art nicht 

zulässig ist (Festsetzung Nr. 7.3). Ein Verbot der Beleuchtung der Gebäude 

könnte auch aus Gründen der Sicherheit (u. a. Einbruch) problematisch sein. 

Der Baufreiheit der privaten Gewerbetreibenden wird deshalb höher gewich-

tet.  

Bezüglich der Beleuchtung der Verkehrsanlagen werden seit der Umstellung 

auf LED-Leuchtmittel im Jahr 2017 in der Altstadt 3000 K und ansonsten 4000 

K verwendet. Zur Verminderung der Lichtimmissionen werden zudem keine 

Rundleuchten mehr verwendet, sondern nur Leuchten, welche nach unten 

strahlen. Bei der Verwendung von Leuchten mit 4000 k ergeben ich ca. 10 % 

Kostenersparnis gegenüber Leuchten mit 3000 K.  

Auf Grund obiger Ausführungen wird den Belangen des Artenschutzes kein 

Vorrang eingeräumt und es erfolgt keine Festsetzung . Im Bebauungsplan wer-

den aber Empfehlungen zur Verwendung von Leuchtmitteln mit möglichst 

wenig UV-Licht aufgenommen. 
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Entlang der Nordwest– und der Südwestgrenze des FlSt. 1213liegt kein exak-
ter Zahlennachweis vor. Die Grundbuchfläche beträgt 6.102 m², die graphisch 
ermittelte Grundstücksfläche 6.072m². Bei dem angestrebten Umlegungsver-
fahren wird die Grenze neu vermessen. Es ist von einer geringfügen Flächen-
mehrung bzw. Flächenreduzierung auszugehen.  
Das Grundstück ist als Ausgleichsfläche festgesetzt. Bei dieser geringfügigen 
Reduzierung der Flächengröße werden auf Grund der Größe der Ausgleichsflä-
chen für das Gewerbegebiet insgesamt (ca. 113.000 m²) die Belange von Na-
tur, Landschaft und Boden, in die durch die Gewerbegebietsausweisung einge-
griffen wird, als ausreichend berücksichtigt und ausgeglichen beurteilt. 
 
 
Die Straßenbezeichnungen werden bei der Stadt Amberg nach Rechtskraft des 
Bebauungsplans durch den Hauptausschussbeschluss festgelegt. Sie sind zum 
Zeitpunkt der Abmarkung bzw. beim Umlegungsverfahren vor dem Umle-
gungsplan vorhanden. 
 
Nach ausreichender Definition des Umlegungsgebietes erfolgt eine Abstim-
mung mit dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung durch die 
Umlegungsstelle der Stadt Amberg. 
 
 

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung — Stellungnahme vom 31.10.2022  | Seite 1 von 1 
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Die Fläche FlSt. 1177 in der Gemarkung Karmensölden ist nicht im Geltungs-

bereich dieses Bebauungsplanes. Der Weg wird nicht verändert und steht wei-

ter in seiner bisherigen Funktion zu Verfügung.  

Der Eigentümer der FlSt. 1178 möchte sein Grundstück weiterhin landwirt-

schaftlich nutzen und ist grundsätzlich nicht bereit zur Teilnahme an einem 

Umlegungsverfahren zur Verwirklichung des Gewerbegebietes. Um die Inte-

ressen des Landwirt entgegen zu kommen und Zeitverzögerung im Umle-

gungsverfahren durch Einlegung von Rechtsmitteln von Seiten des Landwirts 

abzuwenden, ist die Fläche nicht mehr im Geltungsbereich. Dies ist aus Sicht 

der Planungskonzeption vertretbar, da die Fläche am südwestlichen Rand des 

Gewerbegebietes liegt. Die Zufahrt zum Grundstück ist damit wie bisher über 

die Gemeindeverbindungsstraße (GVS) Speckmannshof-Lengenloh möglich. 

Der östliche Teil des landwirtschaftlichen FlSt. 1179 wird als Gewerbegebiet 

bzw. Eingrünungsstreifen durch den Bebauungsplanentwurf überplant. Diese 

Fläche wurde mittlerweile von der Stadt Amberg zur zukünftigen Nutzung ge-

mäß Bebauungsplan erworben. Bist zur Umsetzung des Gewerbegebietes 

kann die Teilfläche wie bisher über die GVS Speckmannhof-Lengenloh ange-

fahren werden. 

Für den westlichen Teil des Fl.-St. 1179 wurde ein Bebauungsplan für eine 

Freiflächen-PV-Anlage aufgestellt. Die Fläche ist an den Vorhabenträger des-

halb für 20 Jahre mit Verlängerungsoption verpachtet worden und die Anlage 

ist momentan im Bau. Die Zufahrt erfolgt von Speckmannshof aus über die 

GVS. Diese Zufahrt wird für den Betriebszeitraum der PV-Anlage und danach 

als Zufahrt für die landwirtschaftlichen Nutzungen -auch über den Flurweg 

FlNr. 1181- beibehalten. Die GVS soll zur Entlastung der Anwohner Speck-

mannshofs von Lengenloh kommend über die neuen Erschließungsstraßen bis 

zur Speckmannshofer Straße verlegt werden. Der Straßenabschnitt der GVS 

zwischen PV-Anlage und Erschließungsstraße des Gewerbegebietes ist zukünf-

tig als Geh– und Radweg vorgesehen. 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft  und Forsten— Stellungnahme vom 23.06.2021  | Seite 1 von 1 

Stellungnahme vom 30.08.2019 
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Die Stellungnahme wurde später nochmals zur öffentlichen Auslegung vorge-

bracht. Es wird auf die Abwägungsvorschläge zur öffentlichen Auslegung auf 

Seite 17 verwiesen.  

Amt für Ernährung, Landwirtschaft  und Forsten— Stellungnahme vom 30.08.2019 | Seite 1 von 1 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden aber nicht im Be-

bauungsplan aufgenommen, da kein konkreter Verdacht für Bodendenkmäler 

im Planungsbereich besteht. 

 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege — Stellungnahme vom 09.06.2021  | Seite 1 von 1 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden aber nicht im Be-

bauungsplan aufgenommen, da kein konkreter Verdacht für Bodendenkmäler 

im Planungsbereich besteht. 

. 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege — Stellungnahme vom 15.05.2019 | Seite 1 von 2 
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Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege — Stellungnahme vom 15.05.2019 | Seite 2 von 2 
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Abwägungsvorschläge zur 110-kV Leitung: 
 
Im Bebauungsplanentwurf erfolgte die  Übernahme der 110-kV Leitung mit 
beidseitiger Leitungsschutzzone von 22,5 m. Die genaue Lage ist bei der spä-
teren tiefbautechnischen Ausführungsplanung auf Richtigkeit zu überprüfen. 
 
Vom Bayernwerk Netz wurde eine Kopie des Bebauungsplanentwurfes beige-
geben mit Eintragung angenommener Höhenpunkte entlang der Verkehrsan-
lagen unterhalb der Hochspannungsleitung. Vom Tiefbauamt wurde bestätigt, 
dass diese vom Netzbetreiber angenommen Höhenkoten mit der Vorentwurfs-
planung zu den Verkehrsanlagen übereinstimmen.  
 
Die Vorgabe von Bayernwerk Netz, alle geplanten Bau– und Bepflanzungs-
maßnehmen beim Netzbetreiber zur Freigabe vorzulegen, ist in den textlichen 
Festsetzungen Nr. 10.5 aufgenommen worden. Desweitern wurden einzuhal-
tende Höhenabstände zur 110-kV-Freileitungen Bayernwerk Netz als Hinweis 
und zur Beachtung aufgenommen. Die textlichen Festsetzungen sind bei den 
Abwägungsvorschlägen zur öffentlichen Auslegung auf der Seite 27 wiederge-
geben. 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 22.11.2022  | Seite 1 von 3 
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Abwägungsvorschlag zur 20-kV Leitung: 
 
Es ist vorgesehen, die 20-kV-Leitung innerhalb des Geltungsbereich 

unter die Erde zu verlegen. 

 
 
 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 28.11.2022  | Seite 1 von 2 
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110-kV-Leitung 

In die textlichen Festsetzungen ist entsprechend den damals formulierten An-
forderungen und nach nochmaliger gemeinsamer Abstimmung mit Bayern-
werk Netz für die 110-kV-Leitung folgende textlichen Festsetzung zur Beach-
tung aufgenommen worden: 

 
„110-kV-Leitung mit Leitungsschutzzone, oberirdisch 

Innerhalb dieser Leitungsschutzzone sind grundsätzlich alle Maßnahmen (Bau- 
und Pflanzvorhaben) mit der Bayernwerk Netz GmbH abzustimmen (E-Mail: 
bag-fub-hs@bayernwerk.de).  

Hinweis: Innerhalb der Leitungsschutzzone gelten für alle Maßnahmen Hö-
henbeschränkungen. Es sind folgende Höhenabstände zur 110-kV- Freileitun-
gen einzuhalten: 

Verkehrsflächen: 7,00 m, Gelände: 6,00 m, Bauwerke: 5,00 m, feuergefährde-
te Betriebsstätten (Tankstellen usw.) sowie Gebäude ohne feuerhemmende 
Dächer 11,00 m, Sportflächen u. Spielplätze: 8,00 m, Zäune usw.: 3,00 m, Be-
pflanzung 2,50 m. Bei Bauarbeiten und sonstigen nicht elektrotechnischen 
Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile ist mit allem (Mensch, 
Maschine, Hilfs- mittel, Material, usw.), bei allen Betriebszuständen ein Ab-
stand von 3,00 m, zu einer 110-kV-Freileitung einzuhalten. Bei der Ermittlung 
der Abstände ist unter der Leitung der größtmögliche Durchhang und seitlich 
der Leitung das größtmögliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind anzu-
nehmen. Die Höhenangaben der Bauobjekte sind  in Meter über Normalnull 
anzugeben. 

Im Nahbereich der Maste (10 m Radius vom Mastmittelpunkt), sowie unter 
den seitlichen Auslegern am Mast ist eine Bebauung und Abgrabung nicht 
zulässig. 

 

 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 18.06.2021  | Seite 1 von 1 

Fortsetzung der gegenüberliegenden Abwägungsvorschläge: 

Hinsichtlich der einzuhaltenden Höhenabstände der Verkehrsflächen zu den 
110-kV- Freileitungen vom 7,00 m erfolgten in der Entwurfsphase der Straßen-
planung Vorabstimmungen mit Bayernwerk Netz.  

 

Vom Bayernwerk Netz wurde zur erneuten Beteiligung der Behörden eine Kopie 
des Bebauungsplanentwurfes beigegeben mit Eintragung angenommener Hö-
henpunkte entlang der Verkehrsanlagen unterhalb der Hochspannungsleitung. 
Vom Tiefbauamt wurde bestätigt, dass diese vom Netzbetreiber angenommen 
Höhenkoten mit der Vorentwurfsplanung zu den Verkehrsanlagen übereinstim-
men (siehe auch Seite 22). 
 

20-kV-Leitung Es ist vorgesehen, dass die entlang der GVS Speckmannshof-

Lengenloh verlaufende 20-kV-Leitung innerhalb des Geltungsbereich unter die 

Erde verlegt wird. 
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Es wird auf die Abwägungsvorschläge zur erneuten Beteiligung auf Seite 22 
verwiesen 
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Es wird auf die Abwägungsvorschläge zur erneuten Beteiligung auf Seite 22 
verwiesen 

 

 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 05.04.2019 | Seite 2 von 3 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e 
B

et
ei

li
g

u
n

g
 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 149 „Gewerbegebiet West II“ 
Vorlage 005/0029/2023 Anlage 9,  Seite 30 
 

 

 

A
b

w
äg

u
n

g
sv

o
rs

ch
lä

g
e 

d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g

 

Tö
B

 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zur erneuten Beteiligung auf Seite 22 
verwiesen 

 

 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 05.04.2019 | Seite 3 von 3 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e 
B

et
ei

li
g

u
n

g
 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 149 „Gewerbegebiet West II“ 
Vorlage 005/0029/2023 Anlage 9,  Seite 31 
 

 

 

A
b

w
äg

u
n

g
sv

o
rs

ch
lä

g
e 

d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g

 

Tö
B

 

20-kV-Leitung 

 

Es ist vorgesehen, die 20-kV-Leitung innerhalb des Geltungsbereich unter die 
Erde zu verlegen. 
 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 16.05.2019 | Seite 1 von 2 
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Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 16.05.2019 | Seite 2 von 2 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zur erneuten Beteiligung auf Seite 22 
verwiesen 
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20-kV-Leitung 

 

Es ist vorgesehen, die 20-kV-Leitung innerhalb des Geltungsbereich unter die 
Erde zu verlegen. 

Bayernwerk Netz GmbH — Stellungnahme vom 20.08.2019 | Seite 1 von 1 
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In der Begründung zur 139. Flächennutzungs– und Landschaftsplanänderung 

wird mit Hilfe einer Trendfortschreibung der Flächenbedarf an zukünftigen Ge-

werbeflächen für die Stadt Amberg hochgerechnet. Dabei wurde ein Zeitraum 

von sieben Jahren (01/2015-12/2021) herangezogen. Nach Abzug  einer Flä-

cheneinsparung durch das beschlossene Konzept zum nachhaltigen Bauen und 

einem Aufschlag wegen geringerer Flächenverfügbarkeit auf privaten Flächen 

werden zukünftig noch bis zu ca. 35,6 ha über die Erweiterung des IG Nord und 

die Ausweisungen der Gewerbegebiete B 85/AM 30 und West II hinaus benötigt. 

Auf die Ausführungen der Begründungen zum Bebauungsplan (2. Ziele und Zwe-

cke der Planung) und zur Flächennutzungs– und Landschaftsplanänderung 

(4.Bedarfsberechnung) wird verwiesen. Auf Grund dieses Bedarfes werden den 

Belangen der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Amberg Vorrang vor den 

Belangen der landwirtschaftlichen Nutzung der Acker– und Wiesenflächen ein-

geräumt. 

Die als Biotope kartierten naturnahe Hecke und Feldgehölz wurden zusammen 
mit dem FlSt. 1176 aus dem Geltungsbereich des überarbeiteten Bebauungspla-
nentwurfes herausgenommen. Der Verlauf der Eingrünung des Gewerbegebietes 
südöstlich von Speckmannshof wurde an die festgesetzte Heckeneingrünung der 
PV-Anlage lagemäßig angepasst, mit dem Ziel eine durchgehende Heckenstruk-
tur zu schaffen. 
 
Mit dem ZNAS erfolgte eine Abstimmung wegen der Planungen zum Stadtbus-
konzept. Danach soll das Gewerbegebiet auf der Linie nach Ammerthal und der 
Linie nach Poppenricht bedient werden. Hier fährt der Bus einmal in der Stunde 
über das Gewerbegebiet nach Ammerthal und einmal der Stunde über das Ge-
werbegebiet nach Poppenricht. Für das Gewerbegeit selbst ergibt sich dadurch 
eine Anbindung im Halbstundentakt. Dabei wird das Gewerbegebiet südlich der 
Speckmannshofer Straße direkt angefahren. Die vom ZNAS vorgeschlagenen 
Bushaltestellen im Gewerbegebiet wurden im Bebauungsplanentwurf übernom-
men und die Bushaltestellen an der Speckmannshofer Straße nahe der Kreuzung 
Fuggerstraße können entfallen. Eine ursprünglich angedachte Ladestation im 
Gewerbegebiet für E-Busse wird aus Gründen der  

Bund Naturschutz — Stellungnahme vom 04.07.2021  | Seite 1 von 1 

Fortsetzung Abwägungsvorschläge: 

Zeitplanung des Liniennetzes vom ZNAS nicht mehr verfolgt. Vom ZNAS wurde 
mitgeteilt, dass Werkbusse von den Unternehmen selbst zu unterhalten sind. 
 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e 
B

et
ei

li
g

u
n

g
 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 149 „Gewerbegebiet West II“ 
Vorlage 005/0029/2023 Anlage 9,  Seite 35 
 

 

 

A
b

w
äg

u
n

g
sv

o
rs

ch
lä

g
e 

d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g

 

Tö
B

 

Bund Naturschutz — Stellungnahme vom 27.04.2019 | Seite 1 von 1 

Bedarf an Gewerbeflächen: 

Hinsichtlich des Bedarfes an Gewerbeflächen wird auf die Abwägungsvor-
schläge zur öffentlichen Auslegung auf der Seite 34 verwiesen. 

 

Nachhaltigkeit: 

Im Stadtrat am 16.12.2019 wurde das „Konzept zum nachhaltigen Bauen in 
der Stadt Amberg“ beschlossen. Dieses Konzept wird im vorliegenden Bebau-
ungsplan umgesetzt. Die Festsetzungen lauten: 

 

Eine Überschreitung des zulässigen Orientierungswertes der GRZ um 10 % 
nach § 17  BauNVO ist zulässig. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass 10 % 
der unbebauten Grundstücksfläche (Freifläche) begrünt, bepflanzt wund dau-
erhaft unterhalten werden. Bei einer Überschreitung der GRZ ist pro angefan-
gener 100 m2 Grundflächenüberschreitung ein standortgerechter Baum I. und 
II. Wuchsordnung mit einem Stammumfang von min. 18-20 cm zu pflanzen 
(Festsetzung 3.1).  

Im GE sind Geschäfts-, Büro- und  Verwaltungsräume sowie Anlagen für kirch-
liche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zu mindestens 
50 % in den Obergeschossen zu errichten (Festsetzung 3.3). 

Garagen und Carports sind dauerhaft mit lebenden Pflanzen extensiv zu be-
grünen. Dies gilt nicht für das oberste Geschoss eines Parkdecks (Festsetzung 
6.1). 

Im GE sind PV-Anlagen zwingend auf mindestens 60 % der Dachfläche der 
Hauptgebäude, im MI auf mindestens 30% der Dachfläche der Hauptgebäude 
zu installieren. Die Dachfläche ist die gesamte Fläche, die eine Gebäude über-
sacht einschließlich Dachüberstand, jedoch ohne Dachrinne 
(Bruttodachfläche) (Festsetzung 6.2). 

Für je 10 Kfz-Stellplätze ist mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. Als 

Pflanzqualität werden Hochstämme mit einem STU von mindestens 18/20 

vorgeschrieben (Festsetzung 12.8). 
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Bund Naturschutz — Stellungnahme vom 07.09.2019 | Seite 1 von 1 

Hinsichtlich des Bedarfes an Gewerbeflächen wird auf die Abwägungsvor-
schläge zur öffentlichen Auslegung auf der Seite 34 verwiesen. 
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Die Stellungnahme der Deutschen Bahn Immobilien entsprecht der Stellung-
nahme zur öffentlichen Auslegung/Behördenbeteiligung auf Seite 38. Es wird 
auf diese Abwägungsvorschläge verwiesen.  

Deutsche Bahn Immobilien — Stellungnahme vom 25.11.2022  | Seite 1 von 1 
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Ein Planfeststellungsverfahren zur Elektrifizierung der „Metropolenbahn“  

wurde noch nicht eröffnet. Die Rechtskraft des Bebauungsplans wird im drit-

ten oder vierten Quartal diesen Jahres angestrebt. 

 

Bei einer Bündelung der 110 kV-Bahnstromleitung auf der 110-kV Leitung von 

Bayernwerk Netz unter Beibehaltung der gleichen Leitungstrasse kann folgen-

des angemerkt werden: 

 

Bautechnisch müssten die vorhandenen Masten im geplanten Gewerbegebiet  

durch neue ersetzt werden. Dies kann auf dem gleichen Standort und ggf. an 

einem andere  Standort im gleichen Trassenverlauf erfolgen.  

 

Der Netzbetreiber Bayernwerk Netz hat für die bestehende Anlage auf die 

Flurstücke bezogen jeweils grundbuchrechtlich gesicherte Überspannungs-

rechte als auch Mastenerrichtungsrechte für die bestehen Masten. Bei einer 

Teilung und Parzellierung der Grundstücke werden diese grundbuchrechtli-

chen Sicherungen auf die neuen Grundstücke übertragen. Sollten sich die 

Maststandorte ändern, werden durch den Netzbetreiber neue Dienstbarkeiten 

auf freiwilliger Basis eingeholt. Würde der Privateigentümer dies ablehnen, 

wäre letztendlich auf der Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses eine 

Enteignung zur Errichtung der neuen Standorte durchsetzbar. 

 

Im Bebauungsplanentwurf sind die Maststandorte eingetragen einschließlich 

einer von Abgrabungen und Auffüllungen freizuhaltenden Fläche im  Abstand 

von 4 m von den jeweiligen Maststielen. Von dieser Sicherheitsfläche ausge-

hend verlaufen die Baugrenzen in einen weiteren Abstand von 3 m. 

Deutsche Bahn — Stellungnahme vom 12.07.2021  | Seite 1 von 1 
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Die Erschließungsplanungen werden mit den betroffenen Sparten abgestimmt. 

Deutsche Telekom — Stellungnahme vom 29.10.2019 | Seite 1 von 2 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e 
B

et
ei

li
g

u
n

g
 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 149 „Gewerbegebiet West II“ 
Vorlage 005/0029/2023 Anlage 9,  Seite 40 
 

 

 

A
b

w
äg

u
n

g
sv

o
rs

ch
lä

g
e 

d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g

 

Tö
B
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Stellungnahme siehe nachfolgende Seite 

Freiwillige Feuerwehr Amberg — Stellungnahme vom 14.11.2022  | Seite 1 von 1 
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Die Straßen werden in ausreichender Breite erstellt. 

Die Abstimmung mit den Erfordernissen der Feuerwehr hinsichtlich der Lösch-

wasserhydranten hat in der Erschließungsplanung zu erfolgen. 

Freiwillige Feuerwehr Amberg — Stellungnahme vom 14.08.2019 | Seite 1 von 1 
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Zu 2.2:  

Auf Grund der umgrenzenden Gewerbestandorte (Gewerbegebiet West, Auto-

haus Fischer) und die anliegenden Wohnstandorte sind die zulässigen Emissi-

onsrechte  auf den Gewerbeflächen gering. Eine Zulassung von Wohnnutzun-

gen innerhalb des Gewerbegebietes würde eine weitere Einschränkung der 

Gewerbebetriebe bedeuten. Dies würde im Bereich der Speckmannshofer 

Straße zu so geringen Immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleis-

tungspegeln zur Nachtzeit führen, dass die Ausweisung von Gewerbegrund-

stücken entsprechend § 8 BauNVO nicht mehr zu rechtfertigen wäre.  

 

Zu 6.1: 

Der Anregung wird entsprochen. Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf 

sieht keine Festsetzung zur Dachausbildung mehr vor. 

 

7.1: 

An dem Verbot von Wechsellichtwerbeanlagen wird, so wie auch bei den bis-

herigen Bebauungsplänen, festgehalten. Zu zukünftigen Handhabung der digi-

talen Werbeanlagen in Amberg wurde eine Task-Force, bestehend aus Stadt-

verwaltung, der Wirtschaftsförderung und betroffener Träger öffentlicher Be-

lang, gegründet. Entsprechend den Ergebnissen der Task-Force können bei der 

späteren Umsetzung des Bebauungsplans Befreiungen nach § 31 Abs. 2 

BauGB vom Verbot der Wechsellichtwerbung ausgesprochen werden. In der 

Begründung zum Bebauungsplanentwurf ist auf diese Vorgehensweise einge-

gangen worden. Sie steht damit im Einklang mit der Planungskonzeption zum 

Bebauungsplan. 

 

9.1 

Innerhalb der großzügig überbaubaren Flächen (Abgrenzung durch Baugren-

ze) sind private, gemeinsam nutzbare Parkierungsanlagen zulässig. Eine Fest-

setzung diesbezüglich erübrigt sich, würde zudem die Nutzung damit auf nur 

private Stellplatzflächen einschränken. 

Gewerbebau Amberg GmbH — Stellungnahme vom 25.06.2021  | Seite 1 von 1 

Fortsetzung Abwägungsvorschläge: 

Anstatt der zentralen LKW-Stellplätze sind nun unter der Stromleitung LKW-

Stellplätze in Längsrichtung vorgesehen. Hier bietet sich Platz für die Anlage 

von Sanitär– und Entsorgungsanlagen (WC, Dusche, Abfallbeseitigung). Diese 

könnten flexibel in Rücksprache mit dem Tiefbauamt durch einen geeigneten 

Träger angebracht und unterhalten werden. 
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Gewerbebau Amberg GmbH — Stellungnahme vom 30.04.2019 | Seite 1 von 1 

Die Maximalvariante wurde weiter Verfolgt. 
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Gewerbebau Amberg GmbH — Stellungnahme vom 11.09.2019 | Seite 1 von 1 

Zu Arbeiten und Wohnen 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge Zu 2.2 zur öffentlichen Auslegung auf 

Seite 43 verwiesen.  

 

Vergnügungsstätten 

Im Bebauungsplanentwurf ist zu den Vergnügungsstätten folgendes festge-

setzt:  

„Vergnügungsstätten sind im GE  nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO nördlich der 
Speckmannshofer Straße und südlich der Speckmannshofer Straße bis zur 

Hochwasser- und Regenrückhaltefläche ausnahmsweise zulässig. Darüber hin-

aus sind Vergnügungsstätten nicht zulässig. „ 

i 

Die nur teileweise ausnahmsweise Zulassung von Vergnügungsstätten resul-

tiert aus der primären Zielsetzung des Bebauungsplans zur Schaffung von Ge-

werbeflächen. Vergnügungsstätten können sich ausnahmsweise ansiedeln, 

aber auf Grund des Vorrangs für gewerbliche Nutzungen nur nördlich der 

Speckmannshofer Straße und südlich bis zu Hochwasser- und Regenrückhalte-

fläche. Die Erschließung über die Speckmannshofer Straße und B 85 mit Auf-

fahrtsmöglichkeit zur B 299 ist für Vergnügungsstätten, insbesondere für 

überörtliche ,eine akzeptable verkehrliche Anbindung.  
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Industrie– und Handelskammer — Stellungnahme vom 10.09.2019 | Seite 1 von 1 

Eine direkte Anbindung der Fuggerstraße an die B 299 ist ausgeschlossen auf 

Grund der kurzen Distanz zum Knotenpunkt B 299/B 85 und der Höhendiffe-

renzen des höhenfreien Knotenpunktes B 299/Fuggerstraße. Zudem ist die 

Flächenverfügbarkeit durch die durchgehende Bebauung entlang der Fugger-

straße nicht vorhanden. dies würde auch für einen Anschluss weiter südwest-

lich der B 299 gelten. 
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Zu Flächenverbrauch: 

In der Begründung zur 139. Flächennutzungs– und Landschaftsplanänderung 

wird mit Hilfe einer Trendfortschreibung der Flächenbedarf an zukünftigen Ge-

werbeflächen für die Stadt Amberg hochgerechnet. Dabei wurde ein Zeitraum 

von sieben Jahren (01/2015-12/2021) herangezogen. Nach Abzug  einer Flä-

cheneinsparung durch das beschlossene Konzept zum nachhaltigen Bauen und 

einem Aufschlag wegen geringerer Flächenverfügbarkeit auf privaten Flächen 

werden zukünftig noch bis zu ca. 35,6 ha über die Erweiterung des IG Nord und 

die Ausweisungen der Gewerbegebiete B 85/AM 30 und West II hinaus benötigt.  

Auf die Ausführungen der Begründungen zum Bebauungsplan (2. Ziele und Zwe-

cke der Planung) und zur Flächennutzungs– und Landschaftsplanänderung 

(4.Bedarfsberechnung) wird verwiesen. Auf Grund dieses Bedarfes werden den 

Belangen der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Amberg Vorrang vor den 

Belangen der landwirtschaftlichen Nutzung der Acker– und Wiesenflächen einge-

räumt. 

 

Zu Klimaschutz: 

Festsetzung Nr. 6.2 hat folgenden Wortlaut: 

„Im GE sind PV-Anlagen  zwingend auf mindestens 60 % der Dachfläche der 

Hauptgebäude, im MI auf mindestens 30 % der Dachfläche der Hauptgebäude zu 

installieren. Die Dachfläche ist die gesamte Fläche, die ein Gebäude überdacht 

einschließlich Dachüberstand, jedoch ohne Dachrinne (Bruttodachfläche).“ 

Die Festsetzung bedeutet einen Beitrag für die Energiewende. Die Festsetzung 

auf mindestens 30% der Dächer der Hauptgebäude im MI und mindestens 60% 

der Dächer im GE sieht die Stadt Amberg als angemessen an. Dies erschient an-

gesichts einer Ungleichbehandlung zwischen diesem Gebiet zu anderen beste-

henden Baugebieten ohne Zwang zur Anlage von PV-Anlagen als noch verhältnis-

mäßig. Größere PV-Anlagen werden natürlich begrüßt. Weitergehende allge-

meingültige Verpflichtungen zur Anlage von PV-Anlagen auf Dächern sieht die 

Stadt Amberg durch entsprechende gesetzliche Regelungen der Bundesrepublik 

bzw. des Freistaates. 

LBV Kreisgruppenvorsitz Amberg-Sulzbach — Stellungnahme vom 05.07.2021  | Seite 1 von 4 
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Hinsichtlich der Größe der geplanten Gewerbefläche, welche sich durch den 

Bedarf der Stadt Amberg ergibt, wird auf die Ausführungen zum Flächenver-

brauch auf der vorhergehenden Seite verwiesen. 

 

 

Zu Artenschutz und Grundwasser: 

Festsetzungen mit Auflagen hinsichtlich naturnahen Gewerbebetrieben, wel-

che sich zusätzlich zur Umsetzung des städtischen Konzeptes zum nachhalti-

gen Bauen ergeben, werden aus Gründen eines zu starken Eingriffes in die 

Gestaltungsfreiheit der jeweiligen Gewerbebetriebe nicht verfolgt.  

 

 

Feldgehölz im Norden: 

Der Anregung zum Erhalt der Hecke wird entsprochen. Dies ist in Rücksprache 

mit der Naturschutzbehörde aus Gründen des Artenschutzes erforderlich. Der 

überarbeitete Bebauungsplanentwurf sieht die Durchführung der Erschlie-

ßungsstraße am östlichen Ende der Hecke vor mit Anbindung an die bestehen-

de Straße „Hinter der Point“. Ansonsten wird in die Hecke nicht eingegriffen 

und ihr Bestand ist gesichert (Festsetzung 12.4). 

LBV Kreisgruppenvorsitz Amberg-Sulzbach — Stellungnahme vom 05.07.2021  | Seite 2 von 4 
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Entlang der Speckmannshofer Straße ist zwischen Fahrbahn und Radweg eine 

ca. 30 Jahre alte Lindenreihe vorhanden. Weiter östlich stehen drei Platanen. 

Diese Bäume wurden außerhalb des neuen Knotenpunktes als zu erhalten 

festgesetzt. Im Bereich des Knotenpunktes ist der Erhalt auf Grund der Bau-

maßnahmen auszuschließen. Auch westlich des Knotenpunktes kann auf 

Grund der Anhebung des Radweges ein Erhalt der Bäume auch bei entspre-

chenden Vorsichtsmaßnahmen auf der Baustelle nicht garantiert werden. Die 

Stadt Amberg ist Baulastträger und wird dann zu beseitigende, gesunde Lin-

den verpflanzen (Großbaumverpflanzung) bzw. Neuanpflanzungen bei ausei-

chenden breiten Grünstreifen vornehmen. Für den Heckenstreifen an der 

Nordseite wird auf Grund der starken Beschädigungen im Zuge der Baumaß-

nahme keine Bestandserhaltung festgesetzt. 

 

LBV Kreisgruppenvorsitz Amberg-Sulzbach — Stellungnahme vom 05.07.2021  | Seite 3 von 4 
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Postweiherauslaufgraben: 

In der der Talsenke entlang des verrohrten Postweiherablaufgraben werden 

für die Hochwasserableitung des Postweihers mit Einzugsgebiet und zur Vor-

reinigung und Rückhaltung des Regenwasserabflusses von den Gewerbege-

bietsflächen Regenrückhaltebecken mit einem Durchfließen des geöffneten 

Grabens angelegt. Für diese Maßnahmen laufen parallel zur Bauleitplanung 

ein Planfeststellungsverfahren zur Öffnung des Postweiherablaufgrabens und 

ein Wasserrechtsverfahren zur Einleitung von Oberflächenwasser in den Vor-

fluter Fiederbach.  

 

 

Die städtischen Ausgleichsflächen werden in das Ökokontokataster übernom-

men und dem LfU gemeldet. 

LBV Kreisgruppenvorsitz Amberg-Sulzbach — Stellungnahme vom 05.07.2021  | Seite 4 von 4 
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Die Stellungnahme der PLEdoc wird zur Kenntnis gegeben. Die Belange der 
von ihr verwalteten Versorgungsanlagen sind nicht betroffen. 

PLEdoc — Stellungnahme vom 03.11.2022  | Seite 1 von 1 
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Entsprechend der Vorgaben vom Betreiber Bayernwerk Netz ist zur Fahrbahn 

ein Abstand von 7 m einzuhalten. Dies ist bei der Höhenplanung der Fahrbahn 

zu berücksichtigen ebenso wie Auflagen beim Bau der Erschließungsanalgen. 

 

Polizeiinspektion Amberg — Stellungnahme vom 23.06.2021  | Seite 1 von 1 
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Öffentliche Parkplätze 

Im neuen Gewerbebiet sind entlang der der Erschießungsstraßen öffentliche 

PKW-Stellplatze und südlich des Kreisverkehrs Stellplätze für Lastwagen, Last-

züge und Sattelschlepper ausgewiesen. Die privaten Stellplatzbedarf für die 

Gewerbebetriebe sind auf den Baugrundstücken vorzuhalten. Der erforderli-

che Bedarf ist im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens entsprechend der 

Stellplatzsatzung der Stadt Amberg vorzuweisen. Öffentliche Stellplätze sind 

nicht für den gewerblichen Stellplatzbedarf da.  

 

Anbindung an die Speckmannshofer Straße 

Die Anbindung an die Speckmannshofer Straße erfolgt über eine Kreuzung. 

Ein Kreisverkehr würde deutlich mehr Platz in Anspruch nehmen und außer-

dem mit den vorhandenen topografischen Verhältnissen kaum zu realisieren 

sein. Aus diesen Gründen wird eine Kreuzung geplant.  

 

Radwege 

Im bestehenden Gewerbegebiet gibt es einseitig geführte kombinierte Rad– 

und Gehwege. Diese Lösung ist unzureichend, da hierfür Radfahrer auf der 

linken Straßenseite fahren müssen. Dies ist eine häufige Unfallursache und 

wird vom ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club) stark kritisiert. An der 

Bestandssituation im Gewerbegebiet West kann allerdings nichts mehr verän-

dert werden, da die Straßen seit langem bereits hergestellt sind und keine zu-

sätzliche Fläche vorhanden ist. 

In der Erweiterungsfläche hingegen wird nun südlich der Speckmannshofer 

Straße auf beiden Seiten und nördlich auf einer Seite ein kombinierter Rad- 

und Gehwege angelegt. 

Polizeiinspektion Amberg — Stellungnahme vom 27.05.2019 | Seite 1 von 2 
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ÖPNV 

Die Straßen sind so geplant, dass das Gewerbegebiet südlich der Speckmanns-

hofer Straße mit dem ÖPNV angefahren werden kann. Eine Abstimmung mit 

dem des ZNAS erfolgte im Vorfeld. Die Bushaltestellen sind im Bebauungspla-

nentwurf vorgesehen. 

 

LKW Parkplätze 

Südlich des Kreisverkehrs sind nun entlang der Erschließungsstraße unter der 

Stromleitung LKW-Stellplätze in Längsrichtung vorgesehen. Hier bietet sich 

Platz für die Anlage von Sanitär– und Entsorgungsanlagen (WC, Dusche, Ab-

fallbeseitigung). Diese könnten flexibel in Rücksprache mit dem Tiefbauamt 

durch einen geeigneten Träger angebracht und unterhalten werden. 

 

Lärmschutz 

Die in Auftrag gegebene schalltechnische Untersuchung legt innerhalb des 

Baugebietes Schallemissionskontingente fest, um die angrenzenden schutz-

würdigen Nutzungen nicht zu beeinträchtigen. Es werden alle gesetzlich vor-

geschriebenen Werte eingehalten. 

Polizeiinspektion Amberg — Stellungnahme vom 27.05.2019 | Seite 2 von 2 
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Es wird auf die Stellungnahme und die Abwägungsvorschläge auf der nachfol-
genden Seite 56 verwiesen.  

Regierung der Oberpfalz — Stellungnahme vom 25.11.2022  | Seite 1 von 1 
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Die Stellungnahme der Höheren Landesplanungsbehörde wird zur Kenntnis 

gegeben 

 

Aus landwirtschaftlicher Sicht werden vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten gegen die Ausweisung des Gewerbegebietes keine Einwände er-

hoben. 

 

Regierung der Oberpfalz — Stellungnahme vom 28.06.2021  | Seite 1 von 1 
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Es wird auf die Stellungnahme und die Abwägungsvorschläge auf der vorher-
gehende Seite 56 verwiesen.  
 

Regierung der Oberpfalz — Stellungnahme vom 23.05.2019 | Seite 1 von 1 
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Es wird auf die Stellungnahme und die Abwägungsvorschläge auf der Seite 56 
verwiesen.  
 

Regierung der Oberpfalz — Stellungnahme vom 11.09.2019 | Seite 1 von 2 
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Einzelhandelsbetriebe sind im Gewerbegebiet nicht zulässig.  
Des weiteren wird auf die Stellungnahme und die Abwägungsvorschläge auf 
der Seite 56 verwiesen. 

Regierung der Oberpfalz — Stellungnahme vom 11.09.2019 | Seite 2 von 2 
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Die Stellungnahme entspricht der Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung 
und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf 
der nachfolgenden Seite 61. Es wird auf diese Abwägungsvorschläge verwie-
sen. 

Regionaler Planungsverband — Stellungnahme vom 16.11.2022  | Seite 1 von 1 
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Die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz Nord wird 

zur Kenntnis gegeben 

 

 

 

 

 

Aus landwirtschaftlicher Sicht werden vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten gegen die Ausweisung des Gewerbegebietes keine Einwände er-

hoben. 

 

 

Regionaler Planungsverband — Stellungnahme vom 21.06.2021  | Seite 1 von 1 
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Die Stellungnahme entspricht der Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung 
und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf 
der vorhergehenden Seite 61. Es wird auf diese Abwägungsvorschläge verwie-
sen. 
 

Regionaler Planungsverband — Stellungnahme vom 23.05.2019 | Seite 1 von 1 
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Die Empfehlungen zu den Ladepunkten sind entbehrlich  und werden deshalb 
nicht aufgenommen. Es ist bei der Neuerschließung des Gewerbegebietes von 
einer ausreichenden Stromversorgungsinfrastruktur auszugehen, welche ei-
nen späteren Einbau von Ladestationen im öffentlichen Bereich und bei den 
Gewerbebetrieben machbar erscheinen lassen.  
 
Zur Forderung der anteiligen Bestückung der Parkflächen mit Solarcarports 
wird auf die Abwägungsvorschläge zur öffentlichen Auslegung und Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf der nachfol-
genden Seite 64 verwiesen. 

Solarenergie Förderverein — Stellungnahme vom 20.11.2022  | Seite 1 von 1 
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Zu Punkt 2: 

Dem Vorschlag, Heizungen mit fossilen Energieträgern nicht zuzulassen wird 

nicht nachgekommen. Dies lässt sich begründen durch die zu starke Ein-

schränkung der grundgesetzlich garantierten Baufreiheit für die Gewerbetrei-

benden und der Ungleichbehandlung zwischen bestehenden Gewerbegebie-

ten und dieser Neuausweisung. Außerdem ist im Nachhaltigkeitskonzept der 

Stadt Amberg ein Verbot von  Heizungen mit fossilen Energieträgern nicht 

aufgenommen. Eine allgemeinverbindlich rechtliche Grundlage durch das ein-

schlägige Energiegebäudegesetz (GEG) wird für die Zukunft als richtungswei-

send gesehen.  

 

 

Zu Punkt 3: 

Ladestationen und Solarcarports sind grundsätzlich zulässig. Bezugnehmend 

auf obige Abwägungsvorschläge wird aus Gründen der Baufreiheit auf eine 

Verpflichtung verzichtet. Außerdem ist im Nachhaltigkeitskonzept der Stadt 

Amberg die Verpflichtung für zur Errichtung von Ladestationen und Solarcar-

ports nicht aufgenommen.  

 

Hinsichtlich der Festsetzung Nr. 6.1 zur Verpflichtung einer extensiven Dach-

begrünung könnte bei der Errichtung eines Solarcarports eine Befreiung von 

der Festsetzung ausgesprochen werden.  

 

Solarenergie Förderverein — Stellungnahme vom 18.06.2021 | Seite 1 von 1 
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Es wird auf die Abwägungsvorschläge zur öffentlichen Auslegung und Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf der vorher-
gehenden Seite 64 verwiesen. 

Solarenergie Förderverein — Stellungnahme vom 07.09.2019 | Seite 1 von 1 
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Die Baugrundstücke werden nicht direkt über die B 85 erschlossen.  

 

 

 

Von Staatlichen Bauamt wurde am 15.03.2022 eine Verkehrserhebung für die 

Knotenpunkte Speckmannshofer Straße/B 85/Katharinenfriedhofstraße und 

Speckmannshofer Straße/Fuggerstraße durchgeführt. Auf Grundlage dieser 

Daten und dem überarbeiteten Bebauungsplanentwurf ist eine Verkehrsprog-

nose erstellt worden. Sie beinhaltet eine Neuverkehrsberechnung der geplan-

ten Gewerbeflächen und die Herleitung der Verkehrsprognose sowie die Ab-

leitung von Spitzenstundenbelastungen für die beiden Knotenpunkte. 

Vom Staatlichen Bauamt wurde basierend auf den Ergebnissen der Verkehrs-

erhebung und der Verkehrsprognose eine Leistungsfähigkeitsbeurteilung der 

o. g. signalisierten Knotenpunkte durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in ei-

nem gemeinsamen Abstimmungsgespräch am 23.03.2023 zwischen dem 

Staatlichen Bauamt und der Stadt Amberg besprochen. Die Ergebnisse sind in 

der ergänzenden Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes vom 28.03.2023 

dargelegt. Die ergänzende Stellungnahme ist auf der nachfolgenden Seite 67 

wiedergegeben. Es wird darauf verwiesen. 

 

Die in der ergänzenden Stellungnahme vorgeschlagenen Markierungsmaßnah-

men werden im Zuge der Erschließungsmaßnahmen des Gewerbegebietes  

entsprechend der geforderten Vereinbarung durchgeführt werden. 

 

 

 

Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach — Stellungnahme vom 14.11.2022  | Seite 1 von 1 
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Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach — ergänzende Stellungnahme vom 28.03.2023 (Email)  | Seite 1 von 1 

Sehr geehrte Frau Tiefel, 
 
wir danken für das gemeinsame Abstimmungsgespräch am 23.03.2023 zu den noch 
offenen Fragen der verkehrlichen Auswirkungen des o.g. Vorhabens der Stadt Amberg 
auf den signalisierten Knotenpunktes B85/AM1. 
Im Ergebnis dieses Abstimmungsgespräches und in Ergänzung unserer Stellungnahme 

vom Nov. 2022 ist festzuhalten, dass seitens des Staatlichen Bauamtes Amberg-
Sulzbach mit dem Bebauungsplanverfahren "Gewerbegebiet West II" unter nachfol-
genden Bedingungen Einverständnis besteht: 
 

- Die mit dem o.g. Vorhaben verbundenen zusätzlichen Verkehrsbelastungen 
werden hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des signalisierten Knotenpunktes 
B85/AM1 (B85/Speckmannshofer Str./Katharienfriedhofstr.) für noch ver-
träglich erachtet, wenn durch Ummarkierung der Linksabbiegespuren in der 
AM1 zusätzlicher Stauraum vor der o.g. signalisierten Kreuzung B85/AM1 
geschaffen wird (vgl. anliegende Skizze)  

- Sollte sich überdies nach Verwirklichung des Vorhabens das verkehrliche 
Geschehen am signalisierten Knotenpunktes B85/AM1 als nicht ausreichend 

leistungsfähig erweisen, wäre eine weitere signal- und bautechnische Opti-
mierung dieses Knotenpunktes i. S. einer Änderung einer höhengleichen 
Kreuzung nach §12 Abs. 3a FStrG als gemeinschaftliche Maßnahme durchzu-
führen. Satz 2 des §12 Abs. 3a FStrG (sog. Bagatellgrenze) kommt in diesem 
Fall nicht zur Anwendung. 

- Die Feststellung der Notwendigkeit derartiger Optimierungen (bauliche und/
oder signaltechnische Änderungen) trifft die Straßenbauverwaltung in Ab-
stimmung mit der Verkehrsbehörde nach billigem Ermessen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stefan Noll 
Dipl.-Ing., Baudirektor 
Abteilungsleiter für den Landkreis Amberg-Sulzbach,  
den Brückenneubau und den Straßenbetriebsdienst  
 

 

Die ergänzende Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes 
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Baugrundstücke werden nicht direkt über die B 85 erschlossen.  

 

 

Es wird auf die Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes vom 14.11.2022 zur 

erneuten Beteiligung der Behörden mit Abwägungsvorschläge auf Seite 66 

und der ergänzenden Stellungnahme vom 29.03.2023 auf Seite 67 verwiesen. 

 

 

Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach — Stellungnahme vom 23.06.2021 | Seite 1 von 1 
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Es wird auf die Abwägungsvorschläge auf der nachfolgenden Seite 70 verwie-

sen. 

Stadt Amberg Referat 2 — Stellungnahme vom 20.05.2019 | Seite 1 von 1 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e 
B

et
ei

li
g

u
n

g
 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 149 „Gewerbegebiet West II“ 
Vorlage 005/0029/2023 Anlage 9,  Seite 70 
 

 

 

A
b

w
äg

u
n

g
sv

o
rs

ch
lä

g
e 

d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g

 

Tö
B

 

Zu 2. Absatz: Nördlich des MI wird im Bereich der bestehenden Gärten ein GE 

ausgewiesen. Dies bezieht sich auf die zukünftige Nutzung bei entsprechender 

Verkaufsbereitschaft der drei Eigentümer. So wurde in jüngster Vergangenheit 

eine Bauvoranfrage an die Bauverwaltung gestellt, einer der Parzellen mit ei-

nem Wohnhaus zu bebauen. Eine Ausweitung der Wohnnutzung auf die Gar-

tenbereiche wird auf Grund der direkten Angrenzung der Gewerbeflächen des 

Autohaus Fischer und des neu geplanten Gewerbes nicht als weitere Entwick-

lung gesehen. Deshalb erfolgt neben der Mischgebietsausweitung im Gebäu-

debestand für den rückwärtigen Bereich die Festsetzung als Gewerbegebiet 

mit einer Erschließungsmöglichkeit der Gesamtparzelle über die Straße Hinter 

der Point. In die Gartennutzung wird nicht eingegriffen, da diese eigentums-

rechtlichen Bestandsschutz genießt. Nach Mitteilung vom Autohaus Fischer 

werden mit den drei Eigentümern Verkaufsgespräche geführt. Ziel der Auto-

hauses ist die Ausweitung der Autoaufstellfläche in diesem Bereich einschließ-

lich der Errichtung eines Ausstellungspavillons. 
 

Zu Absatz 3: Die 20 kV-Leitung wird im Bereich des Baugebietes erdverlegt. 

Die Kosten sind der Verkabelung durch die damit unterbundene Nutzungsein-

schränkung angemessen. Die erforderlichen Grundstücke westlich der Ge-

meindeverbindungsstraße wurden mittlerweile von der Stadt Amberg erwor-

ben. 

Zu Absatz 4/5: Wie angemerkt wird die Entwässerungsmulde nun umgesetzt 

und in Richtung Westen fortgeführt.  

 

Zu Absatz 6: Südlich der Speckmannshofer Straße konnten mittlerweile inner-

halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans alle Grundstücke bis auf FlSt. 

1202 der Gemarkung Amberg von der Stadt Amberg erworben werden. Das 

FlSt. 1202 grenzt an die Speckmannshofer Straße an und hat eine Flächengrö-

ße von über 10 ha und der überwiegende Teil des Grundstücks liegt im Gel-

tungsbereich. Es ist vorgesehen, dass der südliche Teil des Grundstücks  

Stadt Amberg Referat 2 — Stellungnahme vom 06.09.2019 | Seite 1 von 1 

Fortsetzung zu Absatz 6: 

 

einschließlich der Verkehrsflächen und der Talmulde mit den Regenrückhalte-

becken von der Stadt Amberg erworben werden soll. Die nördlich der Talmul-

de gelegenen Gewerbeflächen sollen von der städtischen Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft Amberg mbH erworben werden. Nach Mitteilung der Wirt-

schaftsförderungsgesellschaft steht ein freihändiger Erwerb der benötigten 

Flächen in Aussicht. Damit besteht südlich der Speckmannshofer Straße kein 

Erfordernis mehr eine Umlegung nach § 45 ff. BauGB zur Erschließung oder 

Neugestaltung des Baugebietes durchzuführen. 
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Die Formulierungsvorschläge der schalltechnischen Untersuchung zum Punkt 

4.3 zu Festsetzung von Emissionskontingenten und zu Punkt 6.4 zu den Anfor-

derungen zum Schallschutz im Hochbau sind in den Festsetzungen des Bebau-

ungsplanentwurfes übernommen worden. 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz / Bodenschutz — Stellungnahme vom 22.11.2022 | Seite 1 von 1 
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Auf Grund der erheblichen Änderungen sind für den überarbeiteten Bebau-

ungsplanentwurf neue schalltechnische Untersuchungen vom Gutachterbüro 

IBAS erfolgt. Grundlage war nach wie vor eine separate Lärmkontingentierung 

unter Berücksichtigung des sogenannten 6dB-Irrelevanzkriteriums nach TA-

Lärm. Die vom Gutachter vorgeschlagenen Festsetzungen wurden zur Einhal-

tung eines ausreichenden Lärmschutzes im Bebauungsplanentwurf übernom-

men. 

 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz / Bodenschutz — Stellungnahme vom 18.06.2021 | Seite 1 von 1 
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Es wird auf die Stellungnahme und Abwägungsvorschläge zur erneuten Betei-

ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf der Seite 

71 verwiesen. 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz — Stellungnahme vom 29.08.2019 | Seite 1 von 1 
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Entlang der zentralen Achse unter der Stromleitung sind LKW-Stellplätze in 

Längsrichtung vorgesehen. Hier bietet sich Platz für die Anlage von Sanitär– 

und Entsorgungsanlagen (WC, Dusche, Abfallbeseitigung). Diese könnten flexi-

bel in Rücksprache mit dem Tiefbauamt durch einen geeigneten Träger ange-

bracht und unterhalten werden. 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.27 Abfallwirtschaft — Stellungnahme vom 12.08.2019 | Seite 1 von 1 
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Zum Niederschlagsmanagement auf den Gewerbeparzellen wird auf die Abwä-

gungsvorschläge zur Stellungnahme vom 05.09.2019 auf der nachfolgenden 

Seite 76 verwiesen. 

 

Zur Stellungnahme vom 20.05.2019 wird auf die Stellungnahme und die Ab-

wägungsvorschläge auf den Seiten 79 und 80 verwiesen. 

 

Zu Verwendung beschichteter Blecheindeckungen: 

In Bebauungsplanentwurf wird bei 9. Wasserwirtschaft/Wasserrecht zur 

schadlosen  Versickerung von Niederschlagswasser auf die Beachtung der ein-

schlägige Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von ge-

sammeltem Niederschlagswasser (NWFreiV) hingewiesen. Bei der Vorreini-

gung von Niederschlagswasser von unbeschichteten Flächen mit einer Kupfer-

, Zink- oder Bleiblechfläche über 50 m2  dürfen nur Anlagen verwendet wer-

den, die nach Art. 41f BayWG der Bauart nach zugelassen sind (§ 3 Abs. 2 Satz 

2  NWFreiV). Der Bauherr hat die Vorschriften zu beachten und die Fachbehör-

den zu vollziehen. Der Hinweis im Bebauungsplan zur Beachtung der NWFreiV 

wird als ausreichend gesehen.  

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 21.11.2022 | Seite 1 von 2 
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Der Bebauungsplan verfolgt konzeptionell eine flächensparende Bauweise 

entsprechend dem Konzept zum nachhaltigen Bauen (Überschreitung der GRZ 

Orientierungswerte nach § 17 BauNVO um 10 %, teilweise zweigeschossige 

Bauweise). Damit soll eine verdichtete Nutzung im Gewerbegebeit angestrebt 

werden. Es ist folglich von verminderten unbefestigte Grünflächen auszuge-

hen. Der flächensparende Ansatz wird aber als richtungsweisend angesehen 

und folgt auch den Zielen der bayerischen Landesplanung. Festsetzungen zur 

Dachbegrünung auf Garagen und Carports sind getroffen. Empfehlungen zur 

Verdunstungsflächen und Maßnahmen zur Regenrückhaltung, Fassaden– und 

Dachbegrünung, Brauchwassernutzung, Versickerung von unbelasteten Ober-

flächenwasser wurden in den Empfehlungen aufgenommen. Weitergehende 

Festsetzungen werden aus Gründen der Baufreiheit der Gewerbebetriebe 

nicht weiter verfolgt. 

 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 21.11.2022 | Seite 2 von 2 
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Für das Planungsgebiet und für den Bereich der ehemaligen wasserrechtlichen 

Erlaubnis wird ein neues Wasserrecht beantragt. Die Planungen dazu und Vor-

abstimmungen mit dem WWA durch des Planungsbüro UTA erfolgten und das 

Wasserrecht wurde im Dezember 2022 beantragt. 

 

 

Konkrete Festsetzungen zum Niederschlagswassermanagement müssen auf 

Grund der wasserrechtlichen Vorschriften und einzuhaltenden technischen 

Regewerke nicht im Bebauungsplanentwurf übernommen werden. Sie sind 

allgemein gültig und es erfolgen im Bebauungsplanentwurf Hinweise auf die-

se Vorschriften.  

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 22.06.2021 | Seite 1 von 2 

Stellungnahme vom 20.05.2019 
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Dachbegrünungen sind zulässig. Von der Verpflichtung zu Fassadenbegrünun-

gen wird abgesehen, da es eine zu starke Reglementierung für die Gewerbe-

betriebe bedeutet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen zur Verdunstung und Versickerung von Regenwasser und zur 

Anlage von Regenwassernutzungsanlagen sind im Bebauungsplanentwurf auf-

genommen worden. 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 22.06.2021 | Seite 2 von 2 
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Zu Wasserrecht: 

Für das Planungsgebiet und für den Bereich der ehemaligen wasserrechtlichen 

Erlaubnis wird ein neues Wasserrecht beantragt. Die Planungen dazu und Vor-

abstimmungen mit dem WWA durch des Planungsbüro UTA erfolgten und das 

Wasserrecht wurde im Januar 2023 beantragt. 

 

 

 

 

 

Konkrete Festsetzungen zum Niederschlagswassermanagement müssen auf 

Grund der wasserrechtlichen Vorschriften und einzuhaltenden technischen 

Regewerke nicht im Bebauungsplanentwurf übernommen werden. Sie sind 

allgemein gültig und es erfolgen im Bebauungsplanentwurf Hinweise auf die-

se Vorschriften.  

 

Dachbegrünungen sind zulässig. Von der Verpflichtung zu Fassadenbegrünun-

gen wird abgesehen, da es eine zu starke Reglementierung für die Gewerbe-

betriebe bedeutet.  

 
 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 20.05.2019 | Seite 1 von 2 
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Empfehlungen zur Verdunstung und Versickerung von Regenwasser und zur 

Anlage von Regenwassernutzungsanlagen sind im Bebauungsplanentwurf auf-

genommen worden. 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 20.05.2019 | Seite 2 von 2 
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Es wird auf die vorhergehenden Abwägungsvorschläge zu den Stellungnah-

men der Wasserrechtsbehörde verwiesen. 
 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht — Stellungnahme vom 05.09.2019 | Seite 1 von 1 
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Die Stellungnahme der Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis gegeben. 

 

Zu Kalt– und Frischluftabfluss: 

Die west-ostverlaufende Senke mit den Regenrückhaltebecken und dem offen-

gelegten Postweiherablaufgraben wird von der nord-südverlaufenden Er-

schließungsstraße unterbrochen. Die Straße verläuft auf einem Damm. Das 

Kastenprofil im Senkenbereich unter der Straße muss zur Gewährleistung des 

ordnungsgemäßen Durchlaufs des Postweiherablaufgrabens, der Regenrück-

haltebecken und des Hochwasserabflusses für den Bereich Speckmannshof 

und der westlich liegenden Gebiete ausreichend groß dimensioniert sein. Hier 

bietet sich entsprechende Abflussmöglichkeit für den Kalt– und Frischluftab-

fluss in Richtung Stadtgebiet an.  

 

Zu Eingrünung Gewerbegebiet: 

Das Gewerbegebiet ist mit ausreichend breiten Gehölz– und Grünstreifen zur 

freien Landschaft hin eingegrünt.  

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 22.11.2022 | Seite 1 von 1 
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Nach Rücksprache mit dem Tiefbauamt wurde mitgeteilt, dass bei der Projekt-

planungen zum Hochwasserschutz und zur Regenwasserreinigung bzw. Re-

genwasserrückhaltung die betroffenen Fachbehörden, damit auch die Natur-

schutzbehörde, beteiligt werden. Im Vorfeld erfolgten wegen der Kompensati-

onsflächen im Regenrückhaltebereich Abstimmungen mit der Naturschutzbe-

hörde, dem Tiefbauamt und dem Sachgebiet Grünplanung und Landespflege. 

 

 

Zu Kompensationsfläche: 

Die erforderlichen Kompensationsflächen (naturschutzfachliche Ausgleichsflä-

chen im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB ) wurden nach dem neuen Leitfaden 

„Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ ermittelt. Die Maßnahmen 

wurden vom Sachgebiet Grünplanung und Landespflege mit der Naturschutz-

behörde abgestimmt. 

 

Zu Flächenversiegelung / überplante Flächen: 

Der erforderliche Bedarf an Gewerbeflächen ist in der Begründung zur Ände-

rung des Flächennutzungs– und Landschaftsplan dargelegt (siehe auch Abwä-

gungsvorschläge zur Stellungnahme des Bund Naturschutz auf Seite 34). Um 

dem sparsamen Umgang mit der Ressource Boden gerecht zu werden, wurde 

das „Konzept zum nachhaltigen Bauen in der Stadt Amberg“ angewendet. Dies 

betrifft unter anderem auch eine verpflichtende zweigeschossige Bebauung 

bei entsprechenden Nutzungen (Festsetzung Nr. 3.3) 

 

Zu Landschaftsschutzgebiet / Schutzgebiete 

Im Plangebiet kommen keine Schutzgebiete vor. Aufgrund der Einsicht vom  

LSG „Ammerbachtal“ aus wird eine großzügige Ortsrandeingrünung festge-

setzt 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 21.06.2021 | Seite 1 von 3 

Stellungnahme vom 22.08.2019 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 21.06.2021 | Seite 2 von 3 

Zu Artenschutz 

Die am Rande des Gewerbegebietes verlaufenden Gehölzpflanzungen dienen 

neben ihrer Eingrünungsfunktion als naturschutzfachliche Ausgleichsflächen. 

 

Der Forderung nach Festsetzung der Außenbeleuchtung mit eine Lichtfarbe 

mit möglichst wenig UV-Licht und der Verwendung von Maßnahmen zum Vo-

gelschlag bei Fassaden wird nicht entsprochen. Auf Grund der Siedlungsstruk-

tur des großflächigen Gewerbegebietes mit angrenzenden bestehenden Ge-

werbegebiet im Westen, dem Autohaus im Nordosten und der im Westen an-

schließenden PV-Anlage ist von weniger Insektenflug bzw. Vogelflug auszuge-

hen als in Baugebieten mit vorhanden Grünstrukturen und angrenzenden na-

turnahen Biotopflächen. Hinsichtlich der nächtlichen Beleuchtung ist auf den 

Baugrundstücken selbst von weniger Auswirkungen auszugehen, da zwischen 

22 und 6 Uhr für Werbeanlagen Beleuchtung aller Art nicht zulässig ist 

(Festsetzung Nr. 7.3). Ein Verbot der Beleuchtung der Gebäude könnte auch 

aus Gründen der Sicherheit (u. a. Einbruch) problematisch sein. Der Baufrei-

heit der privaten Gewerbetreibenden wird deshalb höher gewichtet.  

Bezüglich der Beleuchtung der Verkehrsanlagen werden seit der Umstellung 

auf LED-Leuchtmittel im Jahr 2017 in der Altstadt 3000 K und ansonsten 4000 

K verwendet. Zur Verminderung der Lichtimmissionen werden zudem keine 

Rundleuchten mehr verwendet, sondern nur Leuchten, welche nach unten 

strahlen. Bei der Verwendung von Leuchten mit 4000 k ergeben ich ca. 10 % 

Kostenersparnis gegenüber Leuchten mit 3000 K.  

Auf Grund obiger Ausführungen wird den Belangen des Artenschutzes kein 

Vorrang eingeräumt und es erfolgt keine Festsetzung . Im Bebauungsplan wer-

den aber Empfehlungen zur Verwendung von Leuchtmitteln mit möglichst 

wenig UV-Licht und zur Ausbildung von vogelschlagsicheren Fassaden aufge-

nommen. 

 

Fortsetzung auf der nachfolgenden Seite 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 21.06.2021 | Seite 3 von 3 

Die Gewährleistung einer Durchgängigkeit der ost-west-verlaufenden Talmul-

de von der Fuggerstraße bis zum Postweiher für die Erdkröte und andere Tier-

arten  ist in der wasserwirtschaftlichen Projektplanung zu vollziehen. Nach 

Rücksprache mit dem Tiefbauamtes wurde mitgeteilt, dass bei den Projektpla-

nungen zum Hochwasserschutz und zur Regenwasserreinigung bzw. Regen-

wasserrückhaltung die betroffenen Fachbehörden, damit auch die Natur-

schutzbehörde, beteiligt werden. 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 20.05.2019 | Seite 1 von 1 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zur öffentlichen Auslegung und Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf den Seiten 

82—85 verwiesen. 
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Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz — Stellungnahme vom 22.08.2019 | Seite 1 von 1 

Es wird auf die Abwägungsvorschläge zur öffentlichen Auslegung und Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf den Seiten 

82—85 verwiesen. 
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Stadt Amberg Referat 3 - Klimaschutzbeauftragte — Stellungnahme vom 01.06.2021 | Seite 1 von 1 

Ladestationen sind im Gewerbegebiet grundsätzliche zulässig. Die Installation 

von Ladepunkten für E-Mobilität im Zuge der Errichtung des Baugebietes, u. a. 

zur Nutzung des Produkts „AM-LadePole professional“ durch die Stadtwerke 

Amberg wird vollinhaltlich unterstützt.  
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Entlang der Erschließungsstraße südlich des Wendehammers ist auf der östli-

chen Straßenseite ein durchgängiger Parkstreifen für LKW mit einer Länge von 

ca. 270 m vorgesehen. Hier können die LKW auch nächtigen, falls eine Anlie-

ferung im Gewerbebetrieb zeitlich nicht mehr möglich ist. Hier bietet sich 

auch Platz für die Anlage von Sanitär– und Entsorgungsanlagen (WC, Dusche, 

Abfallbeseitigung). Diese könnten flexibel in Rücksprache mit dem Tiefbauamt 

durch einen geeigneten Träger angebracht und unterhalten werden. 

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.4 Straßenverkehrsamt — Stellungnahme vom 17.11.2022  | Seite 1 von 1 

Das Straßenverkehrsamt würde folgendes empfehlen: 
 
Auf Grund des zu erwartenden Lieferverkehrs insbesondere durch LKW sollten 
im Gewerbegebiet auch Stellplätze für LKWs, die am Abend ankommen, im 
öffentlichen Bereich angelegt werden. So kann verhindert werden, dass diese 
LKWs ggf. im Mischgebiet parken und so Anwohnerbeschwerden vermieden 
werden. 
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Zu Anbindung an die Speckmannshofer Straße: 
Die Anbindung an die Speckmannshofer Straße erfolgt über eine neue Kreu-
zung. Ein Kreisverkehr würde deutlich mehr Platz in Anspruch nehmen und 
außerdem mit den vorhandenen topografischen Verhältnissen kaum zu reali-
sieren sein. Aus diesen Gründen wird eine Kreuzung geplant. 
Zu ÖPNV: 
Mit dem ZNAS erfolgte eine Abstimmung wegen der Planungen zum Stadtbus-
konzept. Danach soll das Gewerbegebiet auf der Linie nach Ammerthal und 
der Linie nach Poppenricht bedient werden. Hier fährt der Bus einmal in der 
Stunde über das Gewerbegebiet nach Ammerthal und einmal der Stunde über 
das Gewerbegebiet nach Poppenricht. Für das Gewerbegeit selbst ergibt sich 
dadurch eine Anbindung im Halbstundentakt. Dabei wird das Gewerbegebiet 
südlich der Speckmannshofer Straße direkt angefahren. Die vom ZNAS vorge-
schlagenen Bushaltestellen im Gewerbegebiet wurden im Bebauungsplanent-
wurf übernommen und die Bushaltestellen an der Speckmannshofer Straße 
nahe der Kreuzung Fuggerstraße können entfallen.  
Zu Radwege: 
Der Planungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet West II“ schließt 
über die Fuggerstraße und der Speckmannshofer Straße an das Radverkehrs-
netz an. Mit Ausnahme der Ringerschließung nördlich der Speckmannshofer 
Straße ist an allen Erschließungsstraßen beidseitig ein Geh- und Radweg vor-
gesehen. Bei der nördlichen Ringstraße reicht ein einseitiger Geh- und Rad-
weg auf Grund der verhältnismäßig kleinen Gewerbefläche und der Tatsache, 
dass an der bestehenden Straße Hinter der Point nur ein einseitiger Gehweg 
geführt ist. 
Zu Stellplätze PKW und LKW 
In einem Gewerbegebiet ist entsprechend der Richtlinien nicht zwingend die 
Bereitstellung von öffentlichen Stellplätzen gefordert. Die Stadt Amberg 
möchte aber zumindest im großflächigen Gewerbegebietsbereich südlich der 
Entwässerungsmulde Stellplätze anbieten.  Dafür bietet sich eine Anordnung 
von drei Stellplätzen längs der Fahrbahn in einer Breite von 2,25 m an, unter-
brochen durch Abschnitte mit Straßenbegleitgrün.  

Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.4 Straßenverkehrsamt — Stellungnahme vom 16.05.2019 | Seite 1 von 1 

Fortsetzung der Abwägungsvorschläge: 
 Entlang der Verbindungsstraße unter der 110-kV-Leitung ist südlich des Kreis-
verkehrs auf einem durchgehenden 3 m breiten Streifen ein Stellplatzangebot 
für Lastkraftwagen und Transporter festgesetzt, welches auch vom PKW ge-
nutzt werden kann.  
Auf Grund der starken Neigung der Erschließungsstraße südlich der Speck-
mannshofer Straße bis zum Kreisverkehr von bis 6 % und der kleiteiligen Ge-
werbenutzung im Bereich der Stichstraße wird in diesen Straßenabschnitten 
die Anlage von Stellplätzen aus technischen und aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit als problematisch beurteilt und wegen der Kleinflächigkeit kein Be-
darf gesehen. Letztgenanntes trifft auch auf die kleineren Gewerbeparzellen 
nördlich der Speckmannshofer Straße zu. Die Erschießungsanlagen sind hier 
aus wirtschaftlichen Gründen auf das notwendige beschränkt.  
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Zu Eingrünung:  
Das GE ist zur freien Landschaft, nach Speckmannshof und zum MI durch An-
lage von Grünflächen eingegrünt. Auf diesen Flächen erfolgen zur optischen 
Abschirmung der Gewerbenutzungen und Einbindung des Gebietes in die freie 
Landschaft Heckenanpflanzungen. Neben der Bedeutung für das Landschafts-
bild werden die durchgehenden, linearen Gehölzstrukturen später eine Funkti-
on im Biotopverbundsystem entwickeln. Dafür wurden ausreichende Breiten 
von mindestens 10 m nördlich der Speckmannshofer Straße und zwischen 15 
m und 30 m südlich der Speckmannshofer Straße vorgesehen. Dadurch lassen 
sich ausreichende Gehölzbreiten und vorgelagerte Säumen und Pflegewege 
entwickeln.  
Nördlich der Speckmannshofer Straße verläuft die geplante Hecke zur Ort-
schaft Speckmannshof teilweise unter der 110-kV-Leitung. Hier hat die Pflan-
zung und Pflege in Abstimmung mit Bayernwerk Netz zu erfolgen. Der Ab-
stand zu den Stromseilen ist ausreichend für eine niedrigwachsende Hecke 
bzw. ist im zeitlichen Turnus eine Rücknahme höherer Sträucher erforderlich. 
Zwischen dem nördlichen Heckenabschnitt und dem Regenrückhaltebecken 
soll sich eine Magerwiese entwickeln als weiterer Biotopbaustein zu den im 
Norden anschließenden extensiven Wiesen. 
Die festgesetzten Breiten der Grünstreifen sind für die jeweils vorgesehene 
landschaftsökologische Funktion ausreichend.  
 
Zu verrohrten Postweiherablaufgraben: 
Der verrohrte Graben offen gelegt und erhält die Funktion eines Vorfluters für 
die Regenrückhaltebecken. Die Gestaltung der Entwässerungsmunde ein-
schließlich Graben erfolgt nahturnah. Sie ist als naturschutzfachliche Aus-
gleichsfläche festgesetzt.  

Stadt Amberg Referat 5 -  Amt 5.12 Grünplanung und Landespflege — Stellungnahme vom 21.05.2019 | Seite 1 von 1 

 
Fortsetzung der Abwägungsvorschläge 
 
Zu GVS Speckmannshof-Lengenloh: 
Es wird aus Gründen des Bedarfs an Gewerbeflächen die erweiterte Variante 
verfolgt, welche sich über die bestehende GVS Speckmannshof-Lengenloh 
nach Westen erstreckt. Die vorhandene GVS wird im Bereich des Gewerbege-
bietes richtlinienkonform ausgebaut mit beidseitigen Geh– und Radwegen, 
sodass der anfallende Verkehr aufgenommen werden kann. 
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In Bebauungsplan werden bodendenkmalpflegerische Hinweise mit Bezug-
nahme auf Art. 8 Abs. 1 u. 2 DSchG aufgenommen, wenn Verdachtsmomente 
für Bodendenkmäler bestehen. Dies ist hier nicht der Fall. 

Stadt Amberg Referat 5 -  Amt 5.22 Denkmalpflege, Förderwesen — Stellungnahme vom 09.11.2022  | Seite 1 von 1 
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Stadt Amberg Referat 5 -  Amt 5.4 Tiefbauamt — Stellungnahme vom 30.11.2022  | Seite 1 von 1 

Die Stellungnahme des Tiefbauamtes wird zur Kenntnis gegeben. 
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Entwässerung: 
Zu 1:  

Für die Sicherung der Leitungstrasse des Regenwasser– und Schmutzwasserka-

nals durch Privatgrund ist keine Aufnahme im Geltungsbereich erforderlich, da 

keine bodenrechtliche Überplanung der betroffenen Flächen notwendig ist. Ent-

scheidend ist eine rechtliche Sicherung der Leitungstrassen durch entsprechende 

Dienstbarkeiten.  

Zu 2 und 3: 

Für die Entwässerung des Gebietes zwischen Fiederbaches bis zum Postweiher 

und darüber hinaus ist für das ausgelaufene Wasserrecht zur Einleitung in den 

Fiederbach ein neues Wasserrecht erforderlich. Daneben bedarf es für die Öff-

nung des Postweiheraublaufgrabens eines wasserrechtlichen Planfeststellungs-

verfahrens. Für beide Verfahren erfolgt momentan die Planung und Abstimmung 

mit dem WWA. Die Zustimmung der Teilnehmergemeinschaft bzgl. der Übernah-

me des Postweiherablaufgrabens durch die Stadt ist im Planfeststellungsverfah-

ren einzuholen.  

Zu 1,2,und 3: 

Ein Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan kann erst nach der Verbescheidung 

der beiden Wasserechte (Erlaubnis zur Einleitung und Planfeststellungsverfah-

ren) erfolgen oder wenn zumindest planerisch und rechtlich den Bescheiden 

nichts mehr im Wege steht und in deren Bescheidlage hinein der Satzungsbe-

schluss erfolgt. Erst unter dieser Voraussetzung ist die abwassertechnische Er-

schließung des Baugebiets gesichert.  

 

Zu 4: 

Auf die wasserrechtlichen Vorschriften zur Beschränkung von Regenwasserein-

leitungen und Schmutzwasserspenden je Betrieb wird hingewiesen (Hinweis Nr. 

8). Rechtsgrundlage ist die Entwässerungssatzung der Stadt Amberg und die Um-

setzung wird durch die Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlagen nach 

Satzungsrecht vollzogen. 

Stadt Amberg Referat 5 -  Amt 5.4 Tiefbauamt — Stellungnahme vom 16.06.2021  | Seite 1 von 4 
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Zu 5: 

Der Schmutzwasserkanal soll nach der derzeitigen Entwässerungsplanung in 

die zentrale Entwässerungsmulde verlegt werden. 

 

Verkehrstechnische Erschließung: 
 

Zu 6: 

Von staatlichen Bauamt wurde am 15.03.2022 eine Verkehrserhebung für die 

Knotenpunkte Speckmannshofer Straße/B 85/Katharinenfriedhofstraße und 

Speckmannshofer Straße/Fuggerstraße durchgeführt. Auf Grundlage dieser 

Daten und dem überarbeiteten Bebauungsplanentwurf ist eine Verkehrsprog-

nose erstellt worden. Sie beinhaltet eine Neuverkehrsberechnung der geplan-

ten Gewerbeflächen und die Herleitung der Verkehrsprognose sowie die Ab-

leitung von Spitzenstundenbelastungen für die beiden Knotenpunkten. 

Basierend auf den Ergebnissen der Verkehrserhebung und der Verkehrsprog-

nose wurde vom staatlichen Bauamt eine Leistungsfähigkeitsbeurteilung der 

o. g. signalisierten Knotenpunkte durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf den 

Seiten 66 und 67 dargelegt. Es wird darauf verwiesen. 
 

Zu 7: 

Den Ausführungen des Tiefbauamtes wird gefolgt. 

 

Zu 8 und 9: 

Der Anregung wurde entsprochen. Der überarbeitete Bebauungsplanentwurf 

sieht nun eine Ringerschließung mit der Straße Hinter der Point vor. Damit 

erbeben sich für das neue Gewerbegebiet und dem Autohaus Fischer zwei 

Anbindungspunkte an die AM 1. 
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Zu 10: 

So wie empfohlen verläuft die Straßentrasse nun in Nord-Süd-Richtung unter-

halb der 110-kV-Leitung. 

 

Zu 11: 

Die Straßenplanung wurde vom Tiefbauamt erstellt mit einer Regelbreite von 

6,50 m und entsprechenden Verbreiterungen im Kurvenbereich.  

 

Zu 12: 

Die Senkrechtparkplätze werden nicht weiter verfolgt. Vorgesehen sind nun 

straßenbegleitende Längsparkplätze. 

 

Zu 13: 

Der zentrale Lkw-Parkplatz wird nicht weiter verfolgt. Vorgesehen sind nun 

entlang der südlich des Kreisverkehrs verlaufenden Erschließungsstraße ein-

seitig Stellplätze für Lastkraftwagen und Lieferwagen (Stellplatzbreite 3,00 m), 

welche aber auch von Personenkraftwagen benutzt werden könnten.  

 

Geländeprofil: 
Zu 14: 

Die Straßenführung des geänderten Bebauungsplanentwurfes ist so konzi-

piert, dass soweit als möglich für die Baugrundstücke durch Böschungen und/

oder Stützmauern zwischen den Grundstücken eine Terrassierung ermöglicht 

werden kann. Dies erfolgte z. B. im bestehenden Gewerbegebiet West entlang 

der Westseite der Fuggerstraße zwischen den Hs.-Nrn. 25b und 35 und beid-

seitig der Kastnerstraße. Im Bebauungsplanentwurf werden keine Einschrän-

kungen für Geländeveränderungen und Böschungen getroffen und Stützmau-

ern sind bis zu einer Höhe von 3 m zulässig.  

Die einzuhaltenden Höhenabstände zur 110-kV-Leitung sind in Festsetzung 

Nr. 10.5 genannt.  
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Noch zu 14: 

Die einzuhaltenden Abstände zu den Leitungsseilen der 110-kV-Leitung inner-

halb der Schutzzone sind in Festsetzung Nr. 10.5 genannt. Die Planung lässt 

bei entsprechender Grundstücksteilung eine ausreichende bauliche Nutzung 

auf den Gewerbegrundstücken zu. Der erforderliche Abstand der Straße zum 

größtmöglichen Durchhang und zur maximalen Ausschwingung wurden in der 

Vorentwurfsplanung mit dem Bayernwerk Netz abgestimmt. Eine abschließen-

de Zulassung der Verkehrsplanung durch den Stromnetzträger muss nach ab-

geschlossener Höhenplanung der Straßen noch erfolgen.  

 

Überspannungsleitung 
Zu 15: 

Hinsichtlich der Erdverkabelung der 110-kV-Leitung im Bereich Gewerbege-

biet West II wurden von Bayernwerk Netz, Bamberg, folgenden Daten genannt 

(Telefongespräch mit H. Eichler vom 28.09.2021) 

 -Kosten ca. 6.120.000 € gesamtes Gewerbegebiet (6 Kabel zu verlegen, pro 
lfm ca. 1.070 € für ein Kabel, Umbau Mastendpunkt ca. 360.000 € pro 
Masten), Kosten für Planfeststellungsverfahren und Trassierungskosten 
sind noch nicht berücksichtigt. 

 -Kosten ca. 3.900.000 € vom Masten 21 (Südlicher Rand Gewerbege-
biet) zu Masten 22 (südl. Speckmannshofer Straße) 

 -Planfeststellungsverfahren ist erforderlich 
 -Dauer Planfeststellverfahren ca. 2-3 Jahre. 
 -Dauer Baumaßnahme: Auf Grund der Auftragsauslastung (Stichwort 

Netzausbau in Deutschland) keine Angabe möglich 
 

Auf Grund der Kosten und der massiven z. T. nicht kalkulierbaren Zeitverzöge-

rungen wird von einer Erdverkabelung abgesehen. 
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Die Planungsstand zur frühzeitigen Beteiligung wurde grundlegend überarbei-

tet. Es wird deshalb abschließend auf die Stellungnahme zur erneuten Beteili-

gung auf Seite 93 verwiesen. 

 

Zu Hinweis: 

Von der Planung eines Kita und eines Kindergarten wird aus Gründen der 

Lärmbelastung abgesehen. 
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Die Planungsstand zur frühzeitigen Beteiligung wurde grundlegend überarbei-

tet. Es wird deshalb abschließend auf die Stellungnahme zur erneuten Beteili-

gung auf Seite 93 verwiesen. 
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Die bestehende GVS Speckmannshof-Lengenloh weist im angesprochenen 
Bereich zwischen Ringerschließungsstraße und südlicher Geltungsbereichs-
grenze eine momentane Ausbaubreite von ca. 4,5 m auf. Die Straßenbreite 
soll zukünftig beibehalten werden um die Funktion als GVS zur gewährleisten. 
Im Bereich der Einmündung in die Ringerschließung wird sie entsprechend 
angepasst. Die festgesetzte Breite im Bebauungsplan von 6,5 m bezieht sich 
auf die Gesamtbreite der Verkehrsanlage mit  beidseitigen ca. 1m breiten 
Grünstreifen mit Straßenentwässerungsanlagen. Da bei den beidseits angren-
zenden Gewerbegrundstücken mit einer Einzäunung zu rechnen ist, ist die 
Gesamtbreite von 6,5m notwendig. Insbesondere für die zu erwartenden gro-
ßen landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge könnte es beim Begegnungsverkehr 
oder Überhang der Fahrzeuge zu Kollusionen mit der Einzäunung kommen. 
Grundsätzlich ist für die Gewerbebetriebe auch eine weitere Zufahrtsmöglich-
keit gegeben. Für die östlich angrenzende Gewerbefläche könnte bei einer 
Teilung das südliche Grundstück über die GVS erschlossen werden. Dies er-
höht die planerisch angestrebte Flexibilität bei der Aufteilung der Grund-
stücksparzellen. 
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Die Erschießung kann in die beiden Erschließungsabschnitte südlich und nörd-

lich der Speckmannshofer Straße getrennt werden. Bei jedem Abschnitt wäre 

vorab der Ausbau der Kreuzung an der Speckmannshofer Straße erforderlich, 

was grundsätzlich möglich ist, da die Aufweitungen der Kreisstraße durch die 

erforderlichen Linksabbiegespuren, einschließlich der Verlegung des beste-

henden Radweges, noch auf städtischen Grundstücken liegen.  

Für den Planungsabschnitt südlich der Speckmannshofer Straße erscheint eine 

weitere Unterteilung in Erschließungsabschnitte nicht sinnvoll. Die überwie-

genden Kostenfaktoren erfolgen durch die Anlage der wasserwirtschaftlichen 

Bauwerke zur Rückhaltung und Retention des Regenwasserabflusses in der 

mittigen Talsenke und die nördliche Erschießungsstraße einschließlich dem 

Brückenbauwerk zur Überquerung der Talmulde. Daneben ist grundsätzlich 

der Kreisverkehr mit Anbindung an die Fuggerstraße erforderlich. Die südliche 

Ringstraße und der mittige Straßenabschnitt verursachen wesentlich geringe-

re Kosten und erschließen dabei den größten Anteil der Gewerbeflächen. 

 

Über eine bautechnische Abschnittsbildung der Erschließungsanlagen wird 

später bei der Planung, Umsetzung und haushaltstechnischen Finanzierung zu 

entscheiden sein. Die genannten beitragsrechtlichen Erfordernisse sind dann 

zu berücksichtigen.  

 

Die Lärmschutzanlage zur Splittersiedlung ist im überarbeiteten Bebauungs-

planentwurf nicht mehr vorgesehen. 
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Die Stadt Amberg wird die Erschließung herstellen. Daher ist kein Erschlie-

ßungsvertrag notwendig. 
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Die Stadt Amberg wird die Erschließung herstellen. Daher ist kein Erschlie-

ßungsvertrag notwendig. 

 

Südlich der Speckmannshofer Straße konnten mittlerweile innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplans alle Grundstücke bis auf FlSt. 1202 der 
Gemarkung Amberg von der Stadt Amberg erworben werden. Das FlSt. 1202 
grenzt an die Speckmannshofer Straße an und hat eine Flächengröße von über 
10 ha und der überwiegende Teil des Grundstücks liegt im Geltungsbereich. Es 
ist vorgesehen, dass der südliche Teil des Grundstücks einschließlich der Ver-
kehrsflächen und der Talmulde mit den Regenrückhaltebecken von der Stadt 
Amberg erworben werden soll. Die nördlich der Talmulde gelegenen Gewerbe-
flächen sollen von der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Amberg 
mbH erworben werden. Nach Mitteilung der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft steht ein freihändiger Erwerb der benötigten Flächen in Aussicht. Damit 
besteht südlich der Speckmannshofer Straße kein Erfordernis mehr eine Umle-
gung nach § 45 ff. BauGB zur Erschließung oder Neugestaltung des Baugebie-
tes durchzuführen. 
Da ein freihändiger Erwerb der benötigten Flächen zur Erschließung und Neu-

gestaltung des Gewerbegebietes nördlich der Speckmannshofer Straße nicht 

erfolgreich waren, ist nach wie vor ein Umlegungsverfahren vorgesehen. Das 

Umlegungsverfahren soll zu gegebener Zeit erfolgen. Eine sofortige Einleitung 

des Umlegungsverfahren drängt sich nicht auf, da die Stadt Amberg auf Grund 

der kostenintensiven Erschließungsmaßnahmen und der begrenzten Haus-

haltsmittel erst die Gewerbegebietsflächen südlich der Speckmannshofer Stra-

ße erschließen wird. Für die überplanten drei zusammenhängenden Garten-

grundstücke an der Straße Hinter der Point hat das angrenzende Autohaus 

Interesse zur Erweiterung ihrer Verkaufsfläche für gebrauchte Fahrzeuge. 

Nach Mitteilung des Autohauses laufen bereits Grunderwerbsverhandlungen 

mit den Eigentümern. Diese drei Grundstücke sind für die zukünftigen öffent-

lichen Erschießungsanlagen nicht notwendig und es ist zur Aufnahme der vor-

gesehenen Nutzung keine Umlegung erforderlich. 
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Bei einem Umlegungsverfahren erfolgt eine frühzeitige Abstimmung mit der 
städtischen Umlegungsstelle. 
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er
n

eu
te

 B
et

ei
li

g
u

n
g

 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 149 „Gewerbegebiet West II“ 
Vorlage 005/0029/2023 Anlage 9,  Seite 105 
 

 

 

A
b

w
äg

u
n

g
sv

o
rs

ch
lä

g
e 

d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g

 

Tö
B

 

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH — Stellungnahme vom 25.11.2022 | Seite 1 von 1 

Die Stellungnahme entspricht der Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung 
und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Es 
wird auf die Abwägungsvorschläge auf der nachfolgenden Seite 106 verwie-
sen. 
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Die Lage der Trafostationen im überarbeiteten Bebauungsplanentwurf wurde 

mit den Stadtwerken abgestimmt. Von den vier Trafostationen liegt die Station 

nördlich der Speckmannshofer Straße zwei am Rande der Leitungsschutzzone 

der 110-kV-Leitung. In Festsetzung Nr. 10.5 sind die einzuhaltenden Abstände 

zu den Leitungen angegeben. (Bauwerke 5 m). Vor Errichtung der Gebäude 

sind diese von den Stadtwerken mit Bayernwerk Netz abzustimmen. 

 

Ein erforderlicher Löschwasserbehälter ist auf den betroffenen Gewerbe-

grundstücken vorzuhalten. 
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Die Stellungnahme entspricht der Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung 
und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Es 
wird auf die Abwägungsvorschläge der vorgehenden Seite 106 verwiesen. 
 
Zu Straßenbreite: 
Der Ausbaustandards der Verkehrsanlagen entsprechen den Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen (RASt 2006). Die straßenbegleitenden Geh– und 
Radwege bieten sich grundsätzlich an für die Verlegung der Stromleitungen 
an. 

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH — Stellungnahme vom 06.05.2019 | Seite 1 von 1 
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Es wird auf die Abwägungsvorschläge der Seite 106 verwiesen. 
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Teilnehmergemeinschaft Karmensölden — Stellungnahme vom 01.12.2022 | Seite 1 von 1 

Zu Flurweg: 

Der Flurweg auf FlSt. 1181 der Gemarkung Karmensölden einschließlich der 

Zufahrt von der Speckmann aus liegen außerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanentwurfes.  

 

Zu Gemeindeverbindungsstraße (GVS) Speckmannshof (AM 1)-Lengenloh: 

Die GVS soll zur Entlastung der Anwohner Speckmannshof von Lengenloh 

kommend über die neuen Erschließungsstraßen bis zur Speckmannshofer 

Straße verlegt werden. Der Straßenabschnitt der GVS zwischen PV-Anlage und 

Erschließungsstraße des Gewerbegebietes ist zukünftig als Geh– und Radweg 

vorgesehen. Dies bedeutet, dass der landwirtschaftliche Verkehr von Speck-

mannshof zum Flurweg auf FlSt. 1181 von den Landwirten aus Speckmanns-

hof weiterhin über die bestehende GVS erfolgen kann. Landwirte aus Lengen-

loh kommend werden über die Erschließungsstraße des Gewerbegebietes und  

die AM 1 nach Speckmannshof und zum Flurweg 1181 umgeleitet.  

 

Kreuzung AM1/Hinter der Point/Fuggerstraße 

In die bestehende Kreuzung wird nicht eingegriffen. 
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Die ergänzende Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Weiden wird zur 

Kenntnis gegeben. 

Wasserwirtschaftsamt Weiden — Stellungnahme vom 02.07.2021 | Seite 1 von 4 
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Zu Versickerung von Niederschlagswasser: 

Bei den Hinweisen zum Bebauungsplanentwurf wurde bei Nr. 9 eine mög-

lichst breitflächige Versickerung des Niederschlagswasser auf dem Grundstück 

empfohlen mit Hinweis auf die Vorgaben der NWFreiV und der TRENGW. Es 

handelt sich um eine grundsätzliche Empfehlung unter der Voraussetzung von 

versickerungsfähigen Böden. Dies ist vom Bauherren zu begutachten um eine 

schadlose Versickerung auf den Baugrundstücken bzw. bei Überlastung eine 

schadlose Ableitung sicher zu stellen. 

 

 

Zu Lage zu Gewässern 

Abwassertechnische Planungen im Planungsgebiet erfolgen durch das Ingeni-

eurbüro UTA, Amberg, und sind im überarbeiteten Bebauungsplanentwurf 

übernommen worden. Die Planungen bilden u. a. die Grundlage zur wasser-

rechtlichen Einleitungserlaubnis des Niederschlagswassers in den Vorfluter 

Fiederbach für den Bereich südlich der Speckmannshofer Straße zwischen Fie-

derbach, Speckmannshof und weiter westlich. Das ursprüngliche, zeitlich be-

fristete Wasserrecht ist zwischenzeitlich abgelaufen. Integriert in die Planun-

gen werden ein Planfeststellungsverfahren, welches erforderlich ist auf Grund 

des Eingriffs in den Postweiherabflussgraben (Öffnung des verrohrten Gewäs-

sers dritter Ordnung). Eine Abstimmung mit dem WWA erfolgte fortlaufend.  

 

Die Vorstandschaft der Teilnehmergemeinschaft Karmensölden hat zum Jah-

resende 2022 seine Zustimmung zur Leitungsübernahme durch die Stadt mit-

geteilt. Es ist beabsichtigt, den verrohrten Graben zu öffnen. 
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Die genannten Anforderlungen sind im laufenden Wasserrechtsverfahren zur 

Einleitung in den Fiederbach und Planfeststellungsverfahren zur Öffnung des 

Postweiherablaufgrabens zu berücksichtigen und zu vollziehen. Vorgesehen 

ist auch eine Ertüchtigung des Straßendammes am Postweiher. 

 

 

 

 

 

Die Positionierung der Gebäude auf den Gewerbegrundstücken liegt in der 

Eigenverantwortung der Bauherren und ist bei der Planung zu berücksichti-

gen.  
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Zu Bodenschutz: 

Die Maßnahmen zum Bodenschutz sind bei den späteren Baumaßnahmen zu 

beachten. 

 

Die für den Bodenschutz bestimmte Festsetzung der Grundflächenzahl ist auf 

die Obergrenze der Orientierungswerte nach § 17 BauNVO mit einen Wert 

von 0,8 für GE festgesetzt. Eine Überschreitung um 10% wird zugelassen mit 

entsprechenden ausgleichenden Maßnahmen (siehe Festsetzung Nr. 3.1). Die 

städtebauliche Konzeption verfolgt eine flächensparende Gewerbegebietsaus-

weisung entsprechend dem städtischen Konzept zum nachhaltigen Bauen.  
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Es wird auf die Abwägungsvorschläge zur öffentlichen Auslegung und Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf den Seiten 

111-113 verwiesen. 
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Es wird auf die Abwägungsvorschläge zur öffentlichen Auslegung und Beteili-

gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf den Seiten 

111-113 verwiesen. 
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Mit dem ZNAS erfolgte eine Abstimmung wegen der Planungen zum Stadtbus-
konzept. Danach soll das Gewerbegebiet auf der Linie nach Ammerthal und 
der Linie nach Poppenricht bedient werden. Hier fährt der Bus einmal in der 
Stunde über das Gewerbegebiet nach Ammerthal und einmal der Stunde über 
das Gewerbegebiet nach Poppenricht. Für das Gewerbegeit selbst ergibt sich 
dadurch eine Anbindung im Halbstundentakt. Dabei wird das Gewerbegebiet 
südlich der Speckmannshofer Straße direkt angefahren. Die vom ZNAS vorge-
schlagenen Bushaltestellen im Gewerbegebiet wurden im Bebauungsplanent-
wurf übernommen und die Bushaltestellen an der Speckmannshofer Straße 
nahe der Kreuzung Fuggerstraße können entfallen. Eine ursprünglich ange-
dachte Ladestation im Gewerbegebiet für E-Busse wird aus Gründen der Zeit-
planung des Liniennetzes vom ZNAS nicht mehr verfolgt.  
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Es wird auf die erneute Stellungnahme des ZNAS und der Abwägungsvorschläge 

auf der Seite 119 verwiesen. 
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Es wird auf die erneute Stellungnahme des ZNAS und der Abwägungsvorschlä-

ge auf der Seite 119 verwiesen. 
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